
• J LluridesnetzHgentur 

- für die L21ndesre9ulierungsbehörde 	 Aklenzeichen: 0f(9„11/B1i3V 

Beschluss 

In dern Verwaltungsverfahren nach § ?9 /\bs.1 EnWC 1.V.rn § 32 Abs.1 N1 .1 2, 5 

und 10 ARegV 

wegen 	 ~estlcgung der kalcnderjä~1rlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Reguliernngsperiode Gas (2013 bis 2017) 

hat die Gesch!usskammcr 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas. Telekorr1-­

1nunikation, Post und F_isenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Helmut Fuß, 


den Beisitzer Dr. ,Jörg Mallossek 


und den Beisitzer 	 Roland Naas, 

gegenüber der Stadtwerke Peine GmbH, Woltorfer Straße 64, 31224 Peine gesetz­

lich vertreten durch die Geschäftsführung 

- Netzbetreiber ­
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enthält rJetr1cbs- unri Gc~schaftsgcheirnn1sse 

arn 16 ·1? .2013 beschlossen: 

1 Die kalenderj~jhrl1chcn r_rlösobergrenzen des f\Jctzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01 01.?013 bis zum 31.1:' ?017 gemilß Anlage /\1. Kalender 

jährliche Ee!ösobergrenzen dieses Beschlusses festgelegt. 

7 Der Ncl/bctrciber ist verptlichtct, 1cwc1ls zum 1. Januar eines Kale11der1ahrcs 

- erstmalig zurn Oi .01 2013 die Erlösobergrcn,.;:e fL'lr das je1Neiligc Kalcnde1·­

Jahr anzupassen, sofern sich der Vcrbraucherpreisgcsamtindex nach § 8 

ARcgV. dauerhaft nicht bec1nflussb;;re Kostenanteile nach § 11 /\bs 2 S.1 Nr. 

4 und 8 AF\cgV oder volatile Kostenanteile nach § 11 Abs 5 ARegV ändern 

J. IJcr f'Jet7betreibcr ist verpflichtet, den Übergang von NelLen, Netzzusammen 

schlüssen und aufspaltungen nach § 26 /\Reg\/ unverzüglich schriftlich bei 

der Beschlusskar11111cr anzuzeigen. 
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GRÜNDE 


L Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 /\RegV a.111 30.09 2011 von /\rnts wegen ein 

Verfahren zur Bestirnrr1ung der Frlösobergrenzen nach § !f ,l\bs.1 und 7 Af{t~fJV ein·­

geleitet. [Jie Landesregulierungshehörde in deren Gebiet der Netzbetr·eibet seinen 

Sitz hat, wurde gemäß § 55 J\bs 1 S.2 En'/l/G über die Einleitung des Vert-ahrens 

informie1t. 

~Jlit IJeschluss vom Oll 05.2011 wurde dern Netzbetreiber unter dern Aktent::eichen 

dieses Verfahrens die T~ilnrthme am vereinfachten Verfahren gerr1äß § 24 AReg\/ 

geneh111igt. 

1" Ermi!llung des Ausgangsniveaus gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV 

Zurn Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen t:rlösobergrcn7cn des NetL­

betreibers hat die Heschlusskamrner ger11äf~ § 6 Abs.1 ARegV eine f(f)Stenprüfung 

zur Ermittlun~J des Ausgangsniveaus durchgefühft. l_)ic ertorderlichen Kostendaten 

des Net1betreibers wurden auf Grundlage der Festlegung vom 13.04.2011 (flK9­

"l 1/6051 bis 7 0 l\BL 0812011. S. 1438 ff.) erhoben. Die von der Beschlusskammer· 

danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

13.09 2012 mitgeteilt lJer Net1betreiber hat hierzu rnit Schreiben vom 01.10.2012 

gemäß § 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. Nach eingehender Würdigung der 

Stellungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

21. 11 .2012 die aus ihrer Sicht berücksrchtigungsfähigen Gesamtkosten mitgeteilt 

(Anlagen 1und II). 

Aufgrund der Änderung der Rechtslage zum 01 .01 2013 (§ 32 Abs. l GasNEV) wa­

ren die von der Beschlusskammer nach§ 30 Abs. 2 Nr. 2 GasNEV 1.V.m. § 29 Abs. 2 

FnWG arn 26.10.2011 bundeseinheitlrch festgelegten Preisindrzes (BK9-11 /602) 

nicht mehr heranzuziehen. Stattdessen sind die Indexreihen nunmehr nach § 6a 

GasNEV zu bestimrr1en. r--:ür die Neuberechnung des Ausgangsniveaus war eine zu­

sätzliche Abfrage der Anlagengruppen IV.1.1 bis IV. 1 3 durchzuführen. Hierfür hat 

die Beschlusskammer am 10.07 2013 in einem Schreiben alle Unternehrnen, die 

Stahlrohrleitungen betreiben, aufgefordert, einen Erhebungsbogen auszufüllen, in 
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derr1 die historischen Anschaffungs und 1-lerstellungskoslon d<;r genannten /\nla 

qcngruppcn f(Jr die einzelnen Jähresscheiben dargestollt isL l)ic~st; f)atcnabfrage 

bildete die (Jnincllagc fiir die /uordnunq der entsprechenden Indexreihen. 

r)arübcr hinaus wird der die 7Uqt::lassene Eigenkapitalquote Cibersteigende /\nteil des 

[igenkapitals gernäf~ § 32 /\bs ß C3asNt:v 21b dern O'I 0·1 7013 nach § 7 Abs. l 

GasNEV verzinst(§ 7 /\bs. 1 ::;. 5 c;asNLV). Der Zinssatr bcstirnrnt sich danach als 

Mittelwert des auf die lcl1lcn zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bc/.ogenen 

l")urchschnitts von drei durch die Deutsche Ru11dcsbank veröffentlichten LJmlciufsren­

diten 

Die Rcschlusskammer h;::it dem Netzbetrc~ibcr unter andere1n n11t Schreiben vorn 

;u 112012 Gelegenheit gernäll § 67 Abs. 1 [nWG gegeben sich zu der beabsichli 

gen vorläufigen Entschcidun~ der Beschlusskarnrner zu äußern. Der Netzbetreiber 

hat unter anderc')m rnit Scrireiben vorr1 i 0.12.2012 Stellung genon1men 

3. vorläufige Festlegung gemäß§ 72 EnWG 

Mit Beschluss von-1 17.12.2012 hat die ßeschlusskammer die [rlösobergrenzen des 

Net?betreibers für die zvveite Regulierungsperiode vorläufig gemäß§ 72 E_nWG fest­

gelegt, da der Beschlusskammer eine abschließende t-"eststellung des Regulierungs­

kontosaldos (§ 4 Abs. 1 1. V. rn. § 5 Abs. 4 AffogV sowie § 4 Abs. 1 i. V. m. § 7 i. 

V. m. Anlage 1 ARegV) ze1tl1ch nicht möglich war. 

4. Bestimmung der Zu- und Abschläge gemäß§§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV 

Gemäß der festlegung der Erlösobergren?en der ersten Regulierungsperiode hatte 

der Netzbetreiber jährlich zum 01. Januar die Anpassungen der Erlösobergrenzen 

nach § 4 Abs 3 ARegV sowie die den Anpassungen zugrunde liegenden Änderun­

gen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV 

mit7uteilen. Ferner hatte er jeweils zum 30 Juni des darauf folgenden Kalenderjah­

res die zur Führung des Regulierungskontos nach § 5 ARcgV notwendigen Daten 

mitzuteilen Die Beschlusskammer hat auf dieser f:3asis die gemeldeten Anpassun-
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enthält Beü10bs und CJe,;chansgcheimn1s'.>C 

gen nach § Li- Ab:~. 3 /~J{cgV übc]rprüft und offene Fragen rnil dorn f\let„::bctreiber ge­

klärt. Sodann wurden die unter OerUcksichtigung aller rnöglichen Anpassungen (§ 4 

/\bs. 3, 4, § 26 /\RegV) von der Bcscr1lusskarnrner errnittcltcn /Uli::issigen !_rlöse dern 

Netzbetrr:iber mit Schreiben vom 10 06.2011/13 02 2013 rnitgeteilt. Der Netzbctrci·· 

ber wurde aufg(;fordcrt, der L~eschlusskan11ncr binnen /.Wochen nach 7.ugang des 

Schreibens rnilt::uteilen, ob f\.orrckturbedarf an den ermittelten t::ulässigen Lrlösen 

besteht Fine darauf basierende etvvaige Änderung der errnittellen zulässigen Erlöse 

wmde dem Netzbetreiber ggf. mitgeteilt. Abschließend hat die Beschlusskammer die 

gemäll §§ 5 Abs 4, 34 Abs. 2 Al\cgV bei der Bestimrnung der i<alenderjährlrchen 

Erlösobergrenzen der z1iveiten Regulierungsperiode 7U berücksichtigenden 7u- bzw. 

Abschläge ermittelt. 

5. 2. Ar1hörung 


Die Ueschlusskarnrner hat dern Neizbctr·eiber rnit Schreiben vorn 21.11.2013 Gele-· 


genheit gemäß§ 6"1 Abs. 1 FnWG gegeben. sich L.u der beabsichtigen [ntscheidung 


der Beschlusskamn1er zu äußern. In dem Schreiben tührt die Heschlusskammer aus, 


dass in der VerganrJenheii bereits Teilaspekte der geplanten F"estlegung (z.B. die 


Frmittlung des Ausgangsniveaus nach § 6 Abs. 1 /\RegV) angehört worden seien. 


Bislang nicht angehörte Aspekte waren insbesondere die Änderungen des Aus­


gangsnrveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV aufgrund der Änderung der GasNEV durch 


die Verordnung vom 14.08 2013 und die Best11nmung des Zu- und Abschläge gemäß 


§§ 5 Abs 4, 34 Abs. 2 AHegV. 


Der Netzbetreiber hat mit E-Mail vorn 16.12 2013 mitgeteilt, dass er vom Recht zur 


Stellungnahme keinen Gebrauch rr1achen wird. 


1-linsichtlich der E:.inzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

II. 	 Rechtliche Würdigung 

1. 	 Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs.1 und Abs.2 Nr.1 EnWG die 

La ndesreg u lieru ngsbehörde. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land Nie­

dersachsen gemäß dein „Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung bestimm­

ter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz' zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und dem Land Niedersachsen vorn 25.10.2005 (Bekanntmachung: Nie­

dersächsisches Ministerialblatt Nr.44/2005, S 945 f. vom 07.12.2005; in Kraft seit 

dern 08. 12.2005). 

2. 	 Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die zweite Regulie­

rungsperiode Gas erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr.1 und 

§ 4Abs.1 und 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs. 1 

ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16 und 24 ARegV. Die Bestimmung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 

ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Gemäß § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor­

gungsnetzen ab dem 01.01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei­

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der ge­

samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs.2 S. 1 ARegV). Die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Gas (2013 bis 

2017) ergeben sich aus Anlage A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen, Zellen 

E112 bis 1112. 
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Die Bestirnrnung der kalenderjf~hrlichen LrlösobergrenLen des Netzbetreibets erfolgt 

1n der /WCiton r~cguli0(ungsperiode qemaß § ( ARegV in J\n1Nendung der in /\nlage 

1 z:u § 7 /\RegV (-;;nthöltc;nc~n f--<.cgt1lic1u11g~~forrncl 

Lur Kcstin·irnung der Lrlösobergrcn1.en ist in einerr1 ersten Schritt das /\usgangsni·­

veau gernäf~ § 6 /\bs.1 /\RegV zu bestirr1men Daraufhin sind die dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile (f< cinll.t). die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(K/\ vnb,o) und die beeinflussbaren Kosten (KA b,o) /U ermitteln. Lur Gewährleistung 

des gleichmäßigen Abbaus dei beeinflussbaren Kosten ist sodann der Ve1·teilungs­

faktor (V t) gemäß § 16 Abs.1 ARegV zu bestirnrnen. Im Anschluss sind die weiteren 

ßestandteile der Formel zu ennitteln, also der Wert für die urn den sektoraleri Pro 

duktivitätsfortschritt (PF 1) bereinigten allgemeinen Celdwertentwicl<lung (VPI / 1 VPI ) 0

nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (FF 1) nach § 10 Al\egV, das Quali­

tätselerr1ent (Q 1) nach § 18 ff. AF{t~gV sowie der Saldo des Reguiierungskontos (St) 

nach § :J Abs.4 Al<egV 

Eine Darstellung der in der Regulierungsforrncl ve1-wendeten VVerie und der für die 

z1Neite Regulierungsperiode ermittelten kalenderj<":lhrlichen Erlösobergrenzen des 

Nctzbctrcibc1-s findet sic~1 in Anlage A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen 

2,1, 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der ka~ 

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die ßestirr1rnung des Ausgangsniveaus zur Errr1ittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV, Flir die zweite Regulierungspenode ist gemäß § 6 

Abs,1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

GasNEV durchzuführen 

Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs, 1 S, 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres Dabei gilt gemäß § 6 Abs, 1 S, 4 ARegV das Kaien~ 

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der 

C:lrundlage der Kostendaten des Basisjahres 2010. 
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Das von der ~c;schlusskarnrn(~r (o;nnittelte Aust:Jällgsnivc:au des Basisjahres 2010 er­

gibt sich aus Anlagen 1und !!. 

2.2. lrmittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Koste11an„ 

teile nach § 1'I Abs.2 ARegV 

Von dem gernäf~ § 6 /\bs 1 /\RegV cnnittc)ltc)n Ausgangsniveau ist die Höhe der nach 

§ 11 Abs.2 ARegV dauerhaft nicht beeinllussbaren t<.ostcnantcilc 1m Rasisjahr der 

jeweiligen Regulie1·unqspe1·iode (f<Adno.o) zu besti111men (Anlage A1. Kaienclerjähr„ 

liehe Erlösobergrenzen, Zelle 860). 

Im vereinfachten Verfahren gelten gcrmill § 24 Abs.2 S.3 Al<cgV 45 Prozent der 

nach§ 14 Abs 1 Nr.1 Ar{egV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nir.ht beein 

tlussbare Kostenanteile nach § 11 Abs? Al<cgV (Anlage A1. Kalenderjährlichc 

Erlösobergrenzen, Zellen 060 bis L 60). Bei der Frmittlung der Gesamtkosten blei­

ben gen1äß § 24 Abs.2 S 4 Af~egV die Kon1cssionsabgaben unb0rücksichl1gt. 

2.2.1. Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme der vorgeia= 

gerten Netzebene 

Für den Netzbetreiber wu1·den im Ausgangsniveau nach§ 6 Abs.1 ARegV Kosten für 

die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen in Höhe von 

402.484,32 €berücksichtigt. 

2,3, Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach§ 11 Abs,3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA "b 0) gelten gemäß 

§ 11 Abs 3 S 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten Effizienzwert (EW) 

multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteile (KA drib 0). Somit gilt: 

KAvnb,o = (GK - KA dnb, o) ' EW 

In diesen sind gemäl~ § 11 l\bs 3 S.2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel­

len LJnterschieden der Versorgungsgebiete beruhenden Kostenanteile enthalten. Die 
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e11\hält Hetr1P-bs :111d C~2schaHsgehe'1mn1sse 

Höhe dc;1- vorübergehe1·1d nicht becin11u~;sbarcn Kosten ist Anlage A-1. Kaienderjähr„. 

liehe Er!östJbcrgrenzcn, Zellen E76 bis rrs zu entnehmen. 

Die Besc:hlusskan-1rner hat 1m vereinfachten Vc:)rfahren fDr die zweite Regulierungspe 

riode einen gemittelten Effizienzwort gernäß § /4 /-\bs.1 S.2 Ar~egV in Höhe von 

89,97 Prozent 

zu Grunde zu legen. 

Nach § 24 Abs 2 S /. ARegV \Afir·d ab der zweitr:n Regulierungsperiode der in1 verein­

fachten Verfahren anLusetzcnde Effi7ienzwert als gewichteter durchschnittlicher 

INert aller in dem bundesweiten t:fi'izienzvergleich nach den§§ 1) bis 14 ARegV für 

die vorangegangene Regulierungsperiode ermittelten und nach § i 5 Abs.1 bereinig­

ten [ftizienzwerte (gernittclter [ffi?icnLwert) gebildet. 

1·-ür Strorn und (.Jas 1Nurde jeweils ein gesonrlerter gemittelter Fffizien/wert gebildet. 

Eine getrennte Berechnung für Strom und Gas verhindert, dass der gcmiitelt!~ Fffi 

zienzwert der Stromnetzbetreiber höher ins Gevvicht fällt als derjenige fllr Gasnetz­

betreiber und trägt den Besonderheiten der Effizienzvergleiche für Strom- und Gas­

netze !~cchnung. 

lJie Begründung zum Verordnungstext (BR-Drs 417/07. S.69) nennt ols mögliche 

Gewichtungsmerktnale Mengen, Erlöse, die Zahl der Zählpunkte oder Kunden Als 

Gewichtungsmerkmal hat die Bundesnetzagentur die Aufwandsparameter (mit nicht 

standardisierten Kapitalkosten) des Netzbetreibers (Gesamtkosten abzüglich der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile) herangezogen. Durch dieses Gewich­

tungsincrkmal fließen indirekt sämtliche Strukturparameter ein, welche die Höhe des 

Effizienzwertes beeinflussen. 

2,4. 	 Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 

Abs.4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen f:rlösobergrcnzen 

in der zvveiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V ) 1 gleich­

mär!.ig abzubauende individuelle monetär bewertete lneffizien7 des Netzbetreibers, 

deren /\bbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs 1 S.1 und 3 ARegV). Die monetär bewertete lneffizrenz eines Netzbetrei~ 
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onth;ilt Bett1ebs unU ()e'.7,ch3ftsg0h0irnnisse 

bcrs (1 0) orrnittelt sich aus der Ditferen/ der Gcsarntkosten (GK) ncich Ab1-uu dc1· 

dauerhaft nicht beeinflussbaren f<.ostcnanicilc nach § ·1 i Abs.2 /\Reg\/ (KJ\ dnb_o) und 

den mit dcrn rffi7icn1wert gemJf!, § 15 Abs.3 ~:3. i Al<egV (1-.VV) multipli7ierten CJe­

s8rr1tkosten (Gf<.) nach Ab1uq der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(§ ~1 o Abs.J S 2 ARegV). Somit gilt: 

1o = (GK - KA """·o) - (GK - KA uob.o)" EW 

Beeinflussbare Kostenanteite im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß § 11 /\bs.4 /\RegV alle Kostenantei 

lc, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht bcc.:influssbarc Kostenanteile sind. 

Die Höhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage A1. Kalenderjährliche l::rlösober~ 

grenzen, Zelle 074 zu entnehmen 

2.4.2. Individuelle Effizienzvorgabe nach§ 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs 1S1 Af'(egV so zu erfolgen. dass die nach den§§ 12 bis 15 ARegV errnit 

teilen, rnonetät bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KAb.o) unter 

Anwendung eines Verteilungsfaktors (V 1) rechnerisch innerhalb einer oder mehrerer 

Regulierungsperioden gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 

Für die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs.1 S.3 ARegV dahingehend bestimmt. dass der Abbau der ermittelten Ineffi­

zienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss l-:ine Regulie­

rungsperiode dauert gemäfl § 3 Abs. 2 ARegV tünf Jahre. Somit hat der Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in­

nerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (Vt) 

von 0,2 * t. 

Jahr t v__t _________ 
2013 _0,2 
2014 2 0,4 
2015 3 0,6 
2016 4 0,8 
2017 5 1,0 
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enthalt i:let1·iebs- und c;esch8Jtsgehe1rnn1sse 

L1ie f löhc der nich1 abgebauten bec1nflus:3barcn Kostenanteile nach ;? 1i Abs 2 

/\RegV des jeweiligen Kalenderjahres ergibt sich äus Anlage A1. Kalcr1(icrjährlicf1e 

Erlösobergrenzer], ZeHcn E78 bis !78. 

Vcrbrauct1crpreisgesamtindex 11acl1 § 8 ARegV 

Gcmcm § 8 /\RegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

den1 durch das ~;tatistische Gundesarrit veröffentlichten Verbrciuchcrprcisgesarntin­

dex (VPI). FUr die Bestimmung der [rlösobergrenzen noch § 4 Abs 1 Al<cgV wird 

der VPI des vorletzten Kalendcrjährcs vor dem Jahr, fiir das die t:rlösobcrgrenzc gilt, 

vervvendet (VPI t). Dieser wird ins Verhältnis gesetzt. zurn VPI für das Rasisjahr 

(\/PI o). 

l~asisjahr ist gcmäf~ &6 Abs 1 ARc:gV das ,Jahr /0'10. Gemäß Stat1stischc;111 Bundes­

amt betlägt der vr1 tür das Jahr 2010 100,00, für das Jahr 2011 102,10 und für das 

Jahr ;rn12 104, 1 O (abrufbar 1m Internet unter: https.//www 

genes1s.destalis.de/gcncsis/online >Suche nach: 61111-0001) Lntsprechcnd dcrn 

1 erm VPI 1 / VPI 0 der in Anlage 1 zu § 7 A!~egV aufgetührtcn Regulierungsforrnel 

ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 2011 zum VPI für das Jah1 2010 für das 

erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2013) einen lnflationsfaktor in 1-löhe von 

1,0210 und fü1· das Jahr 2014 ein Inflationsfaktor von 1,04 ·10. Da den Netzbetreibern 

im Herbst 2012 für die Kalkulalion der Netzentgelte 2013 lediglich die Indexreihe auf 

Basis des .Jahres 2005 zur Verfügung stand geht die Beschlusskammer für 2011 

von eincrn Indexwert 102,31 aus, der sich aus der Division der Indexwerte 110,7 und 

108,2 ergibt Dies sind die Indexwerte für 2010 und 2011 mit dem ßasis1ahr 2005 

Für die Folge1ahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2017) hat die Bc­

schlusskam111er die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2012 

(104, 10) gegenüber 2011 (102, 10) eskaliert, da im Zeitpunkt der Beschlussfassung 

noch ke111e crkenntn1sse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2015 vor 

liegen konnten. Das Vorge~1en der Beschlusskarnmer ist zweckmäßig, da der Netz­

betreiber einerseits gemäß § 4 Abs.3 S.1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau-· 

cherpreisgesamtindex nach § 8 AF~egV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver­

pflichtet ist und so andererseits eine rnöglichst sachgerechte Abschätzung der zu­

künftigen F_ntwicklung des VPl erfolgen kann. 
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Fs ~1urden sornit folgende VPl-\Jllerte zu C::~runde gelegt (7ur Veranschaulichung f'nit 


Ausnahme für die Jahre /01 O und 2012 auf zwei N21chko1nrnaslellen gerundet anqc-· 


1/0igt ): 

---------. 
VPI Jahr ___ 

2010 
1, 

100,00 

~~~; ~~~.~~2"- -~~-1 
2013 106,14 

-~2~0~14~---+---~!_98_,22 
2010 110,34 

Für das dr·itte Jahr der Lwcilcn Regulierungsperiode (2015) wurde derngernäß ein 

Inflationsfaktor in f·löhe von 1,0614, fDr das viort<:; Jahr der zweiten Regulierungspe 

ri<)de (2016) ein lnflationsfa~<tor in Höhe von 1,08?? und für das fünfte Jahr der z1ivei­

tcn r<egul1crungsperiode (2017) ein lnflationsfokior in Höhe von 1.1034 (alle Werte 

wurden auf vier Nachkorr1rn21stellcn gerundet) 1ugrunde gelegt. Die Inflationsfaktoren 

für die jeweiligen Jahre in ßezug CJ.uf das 8asisjaf1r - d h. die relative prozentuale 

Andc1·unrJ dr-s VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dern VPI des Oäsisjahres /010 

ist in näcf1stehendcr ·rabcllc als 7'Neistellig gerundeter Prozentwert dargestellt: 

--~J~ah~'~----~V~P~It J VP! o 
2013 2,31°ioJ -
2014 4,10"/u 
2015 6,14°/o 
2016 ---­ ______8, 2 2 °/o 

1 --~2~0~11___~__1011~_!0

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der 

kalenderjährl1chen Erlösobergrenzen der Jahre 2013 bis 2017 berücksichtigt (Anlage 

A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen. Zellen H13 bis H17) 

2.6. Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im t~ahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der t:rlösobergrenzen zu 

berücksichtigen. wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

1 Die Berechnung erfolgt mit sieben Nachkommastellen 
? Siehe Anmerkungen im vorangegangenen Text 
"Siehe Anmerkungen irn vorangegangenen Text 
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der c;esarnt1Nirischaft cnt1N1ck0lt. r)ies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro 

duklivitäts1\1ktor (PI 1) 

(Jornäß § 9 Abs. 1 Al<ogV vvird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des net7wirtschaftlichen rroduktivitätsfortschritts vom gesarntvvirtschaft­

lichcn f-l1-oduklivilätsfortschrit1. sowie der gcsar11twirtschaftl1chcn l::.instandsprciscnt­

1Nicklung von der nelzwirtschaftlichen l_i11slandspreisentwicklung errnittelt. 

In der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfak­

tor für Gas und Stromnetzbetreiber Jährlich 1,5 rrozent (§ 9 /\bs. 2 ARegV). Der 

Bundesgerichtshof hat die Rechtmäßigkeit der Regelung über den gcn(;rcllcn sckt­

oralen rroduktiv1tatsfaktor nach§ 9 /\RegV bestätigt (RGH, FnVI< 31/10, l<n 16 ff) 

In Anlage 1 zu§ 7 J\RegV wird die Variable PF t als der gene1·ellc sck1.oralE: Piodukt1 

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des ge­

nerellen sektoralcn Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungs­

periode irT1 Verhältnis zurr1 ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver­

änderungen des generellen scktoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t de1· jeweili­

gen Regulierungsperiode irn Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode; 

(PF 1) ergeben sich derngernäf~ mittels des folgenden Algorithmus· 

PF 1 = (1 t 0,015) At -1 (Anlage A1, Kalenderjährliche Erlösobergrenzen, Zellen 

113 bis 117). 

2.7. Erweiterungsfaktor nach§ 10 ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 Ar<egV die Anpassung der kalender 

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV 

beantragt hat, wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden 

2,8, Qualitätselement nach § 19 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen werden gernär~ § 24 Abs. 3 ARegV im vereinfachten Ver­

fahren keine Zu- oder Abschläge nach Maßgabe des§ 19 AF~egV vorgenommen. 
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2.9. Saldo des Rcgulicrungskor1tos naGh § 5 Abs,4 ARegV 

[)ie !)iffcrenz zwischen den zulässiqe11 F-rlöscn und den vorn Netzbetreibei- unter ße 

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren ~-rlösen wird gemäß 

§ 5 Abs 1 t:;.1 AF{cgV _jährlich auf dern Regulierungskonto verbucht. CJleiches gilt ge 

rnäß § b Abs 1 S.2 /\Reg\/ für die i')iffcrcn;:: zwischen den für däs Kalenderjahr tat­

sächlich entstandenen Kosten fl'lr die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

und den in der Erlösoberqr0n10 diesbezüglich enthaltenen Ansätzen. 

Die Differenzen sind gemäß § 5 Abs 2 S. 1 /\RegV in Höhe des im jeweiligen Kö.!en-­

derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags 7U vcr/insen. Der durchschnittlich ge­

bundene Oetrag ergibt sich gemäfS § S /\bs 2 S. 2 Al~egV aus rlcm Mittfdwert von 

.Jahresanfangs- und .Jahresendbestand. fJic Verzinsung richtet sich gernäfS § 5 

Abs. 2 S. 3 Af{cgV nC\ch derr1 auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre 

bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen !3undesbank veröffentlichten LJ1r1 

laufsrcndite festvcrzinslicber Wertpapiere inländischer Ernittenten 

LJberstcigen die tatsächlich crLielten f_rlösc die nach § 4 Ar-<.egV zulässigen [rlöse 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres urn rr1ehr als 5 o/o, so sind gernäf3. § 5 

Abs. 3 AriegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des § 17 

ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlösobcrg1-enze innerhalb der Regulie­

rungsperiode auf Grund der Änderungen der jährlich verbuchten Differenzen nö.ch 

§ 5 Abs. 1 ARegV finde\ gemäß§ 5 Abs. 4 SA ARegV nicht statt 

Die Bundesnetzagentur hat gemäß § 5 Abs. 4 S. 1 ARegV 1 V. m. § 34 Abs. 2

ARegV Saldo des F<egulierungskontos für die Kalenderjahre 2009, 2010 und 2011 

ermittelt. rJie Ermittlung des Regulierungskontosaldos ist in Anlage R beschrieben. 

Der Ausgleich des Regulierungskontos erfolgt gemäß § 5 Abs. 4 S. 2 ARegV durch 

gleichmäßig über die zweite Regulierungsperiode verteilte Zu- oder Abschläge. Die 

Höhe der zu berücksichtigenden Zu- oder Abschläge ist Anlage A1. Kalenderjährli­

che Erlösobergrenzen, Zellen E98 bis 1 98 zu entnehmen. 

111. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der§ 29 l\bs 1 EnWG 

i. V. m § 321\bs. 1 Nr. 1 AliegV. 
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Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils zum 

1 Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 

ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 ARegV. Einer erneuten 

Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 Abs. 3 S. 2 ARegV in die­

sen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in der Festlegung aufzunehmen 

(BR-Drs. 417/ 07, S. 44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Dies dient der Durchsetzung der Rechtslage, da hiermit die 

Möglichkeit eröffnet wird, die Verpflichtung nach§ 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der § 29 Abs.1 EnWG 

i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net­

zen, Netzzusammenschlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 

Nach Maßgabe der §§ 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 

Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be­

fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über­

gang von Netzen, Netzzusammenschlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 

ARegV eingehalten werden. Die Anordnung dient der Durchsetzung der Rechtslage, 

da hiermit die Möglichkeit eröffnet wird, die Verpflichtung nach § 94 EnWG durchzu­

setzen. 
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V. Gebühren 


Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 


VI. Anlagenverweis 


Die folgenden Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses: 


• 	 Anlage A1 (Kalenderjährliche Erlösobergrenzen), Anlage A2 (Effizienzver­

gleich), 

• 	 Anlage 1-NB (Kostendaten) nebst Anlage 1-NB (Gesamtkosten), Anlage 2.1­

NB (kalk. Abschreibungen), Anlage 2.2-NB (kalk. RBW), Anlage 3-NB (BNV 

1), Anlage 4-NB (kalk. EKVZ), Anlage 5-NB (kalk. GewSt), Anlage 6-NB 

(kalk. RBW + kalk. Abschreibungen) 

• 	 Anlage II (Beispielrechnung Kapitalkosten) 

• 	 Anlage PI und Anlage EK-Zins § 7 Abs. 7 GasNEV 

• 	 Anlage R nebst Anlage R1.1. (Saldo), Anlage R1.2. (Differenzbeträge), An­

lage R2 (Erlösobergrenze) inklusive Anlage R2.1 (Nachrechnung 2010) und 

Anlage R.2.2. (Nachrechnung 2011) sowie Anlage R3 (erzielbare Erlöse). 
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Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

1 
(~;u ; "' 1 ,

' ' 
Hel yt Fuß Dr. Jörg Mallossek Roland Naas 

1 
, 1 

\; 
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RECHTSMITTELBELEHRUNG 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetz­

agentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn 

die Beschwerde innerhalb der Frist beim Oberlandesgericht Celle (Hausanschrift: 

Schloßplatz 2, 29221 Celle) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde­

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs.1 EnWG). 

Bonn, den 16.12.2013 
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------1 

Bestimrnung des Ausgangsniveaus der 

kaienderjährlichen Erlösobergrenzen nach§ 6 Abs. 1 ARegV 

CJemär~ § 6 Abs. 1 S 1 /\F{egV errnittelt die Beschlusskarnn1cr das Ausgangsniveau für die 

Llcstimrnung der kalonderJahrlichen lrlösobergren?en in der ;:weiten Renulierungsperiodc 

du1·r,h eine Kostenprüfunf] näch den Vorschriften des l eils 2 Abschnitt i de1· (JasNEV Oje 

zweite l~cgulierungsperiode beginnt a1n 01 01 ?.013 Die f<.ostcnprüfung ctiolgt nacl1 § G Abs. 

1 S 3 ARegV irn vorletzten Kalenderjahr vor l-:3eginn der Regulie1-ungsperiodc auf der 

Grundlage der Daten des let/ten abgeschlossenen Geschäftsjahres Dabei gilt gemäß § 6 

1\bs 1 S. 4 ARcgV das Kalenderjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende 

CJeschäftsjah1· endet. <:ils Basisjahr im Sinne der Verordnung Dernn<:ich erfolgt die 

Kostenprüfung auf der Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2010. 

1 ur die Bestimmung des /\usgangsniveaus der kalenderjäh1·iichen E.rlösoberg1enzen für die 

/.weite Regulierungsperiode Gas (20i3 bis 2017) sind die Netzkosten nach§ 6 Abs_ 1 S 1 

ARegV i_V m §§ 4 bis 9 GasNCV zu ern11tteln (;ernäf1 § 4 Abs. 2 GasNLV setzen sich die 

Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten nach § 5 GasNEV, den kalkulatorischen 

J\bschreibungcn nach § 6 CJasNEV, der kalkulatorischen Figenkapitalverzinsung nach § 7 

c;asNFV sowie den kalkulatorischen Steuern nach § 8 GasNEV, unter Abzug der 

kostenm1ndernc!en Frlöse und ErträQc nach § 9 CJasNEV, zusarnrnen. ßilanzielle und 

kalkulatorische Kosten sind nur insoweit cinzusetzen. als sie einen ße7ug zurn Netzbetrieb 

aufweisen (§ 4 J\bs. 1 S 1 GasNEV), den Kosten e1nos effizienten und strukturell 

vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 GasNEV, § 21 Abs 2 S. 1 

F_nWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang nach 

einstellen würden (vgl § 21 Abs. 2 S 2 EnWG) Gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die 

Unanwendbarke1t von § 3 Abs_ 1 S. 4, 2 Hs. GasNEV statuiert, ist dabei die 

Berücksichtigung von Plankosten und -erläsen ausgeschlossen Kosten und Erläse bzw. 

Ertrage, die dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres 

beruhen. auf das sich die Kostenprüfung bezieht, sind gen1. § 6 Abs. 3 S 1 ARegV nicht zu 

berücksichtigen. 

Die so ermittelten Netzkosten die gern. § 6 Abs_ 1 ARegV das Ausgangsniveau für die 

Bestimmung der Erlösobergrenzen bilden, ergeben sich aus Anlage 1-NB (Zelle F105) und 

betragen 

t'll\h<~lt f-le\nebs u11d (;P.sr-h<ifts9ehein111isse 
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l"'lie Bescl1lussl<amrner hat der Jlrllfun~:J, neben dern nach § G Abs. ·1 ARegV i.V.rn. § 2G 

c;asNF_V vorzulegenden Ucr1cht, den Erheburigsboqen zu CJrunde gelegt, der vorn 

Netzbetreiber über das F_nergiedatenportal Dberm1ttelt vvurde Bei der Überrnittlung wur·de die 

ReLeichnung der XLS-ll8tei mit einern Dc1tun·i und cincrr1 sog. Hashwert versehen u111 eine 

einrleut1qo f\.cnnzcichnung der Datei /U errnöqlichen 

1. Aufwandsg!eiclle Kostcrr 

Auf~1andsglcichc Kosten sind zu berücksicht1gon, wenn sie einen Oczug zum Netzbetrieb 

8ufweiscn (§ 3 Abs 1 S 1 GasNLV), den Kosten eines off1z1enten und strukturell 

vcrgleichbärcn Netzbetreibers entsprechen(§ 4 Abs 1, Abs. 2 S 1 GasNLV, § 21 Abs. 2 S. 

1 F.nWG) 11nd sich bei einern irn Wettbewerb stehenden lJnternehrnen ihren1 lJrnfang nach 

einstellen würden (vgl.§ 21 Abs 2 S 2 [nWC). 

/\ufwandsgleiche Koste11 sind nur an.:::uerkennen, wenn sie einen eindeutigen UeLug Lum 

NetLbetrieb 8Uf\Neisen Kosten, die nicht ursächlich äus dem Retrieb des Netzes entstehen 

oder dem ßctncb des Netzes 7U dienen bestimmt sind, sind folglich nicht /u berücksichtigen 

Demgcrnäß sind Kosten, die ihrern Entstchcnsgrunde oder ihrcn1 \/crvvendungszwcck nach 

dern Vertrieb oder· anderen Unternehrnensäktivitäten zuzuordnen sind, grundsätzlich nicht 

auf den Netzbetrieb beLO!Jen und so1nit nicht berC1cksichtigungsfähig. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs-- und bcweisverpflichtet für die ·ratsache, dass die geltend 

gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich bereits aus der 

Natur der zu prüfenden lnforrnationen, die allesamt dem Rechnungswesen des 

Netzbetreibers entstammen Diese internen Vorgänge sind der Beschlusskarnmer nicht 

bekanrlt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrelevanten Kosten darlegt 

und diese dezidiert nachweist. Dem steht auch nicht der Amtsermittlungsgrundsatz 

entgegen Der Pflicht der Behörde. den Sachverhalt 1n eigener Verantwortung aufzuklären 

(§ 68 EnWG und 24 VwVfCJ) stehen insoweit C)bliegenheiten des Netzbetreibers gegenüber, 

die Mitwirkungslast begrenzt die Arntsaufklärungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese 

braucht entsche1dungserhebliche 1 atsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu 

unterbreiten hat (vgl BGH, EnVR 79/07, Rn 21 BVenvG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). 

Nicht nachgewiesene Kosten sind nicht anerl<ennungsfähig (so auch OLG Düsseldorf. Vl~3 

Kart. 472/06 (V) und BGH, EnVR 6/08) 

Die Berucks1chtigung von Plankosten und -erlösen ist gern § 6 Abs_ 3 S. 2 ARegV 

ausgeschlossen § 6 Abs 3 S. 2 ARegV regelt, dass§ 3 Abs_ 1 S. 4, 2. HS C~asNF_V bei der 

Durchführung der f\.ostenpnlfung zur Beslirnrnung des Ausgangsniveaus nach § 6 /\bs. 1 

ARegV keine Anwendung findet. Kosten und lrlose bzw_ Erträge, die auf einer Besonderheit 
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de3 (1eschaftsJ;;1hre:.; beruhen c;incl ge111. § ö i\bs. 3 S 1 ;\Reg\/ ebenfalls nicht zu 

berücksichti~-J er1 

-1.1. Auf\vcndungcn für Wartungs" und !nstandhaltungsleistungen durch Dritte 
(Ziffer 1,1,2A) 

llie vorn NetLbe1reiber geltend gem8chten Aufwendungen fur Wartungs­ urid 

lnstandhaltungsleistungen durch !)ritte sind in einer l lohc von nicht LU 

berucksichtigcn 

Der Netzbetreiber hat J\ufwendungcn für durch Dritte erbrachte Wartungs-· und 

lnstandhaltungsleistungen in einer Höhe von geltend gemacht. 

In einer E--~Jlail vom OJ_08_?0i2 weist der Net1betreiber den Aufwand dieser Kostenart fDr die 

Jahre 2006 bis ?.Oi O aus: 

2006 

2001 

:woe: 

200D 

2010: 

Ls ist ersichtlich, dass die Höhe der Aufwendungen in der Vergangenheit stark variierte. lrn 

Durchschnitt wurden ür Wartungs- und lnstandhaltunnsleistungen durch Dritte 

C:lufgewendet. Die geltend gerr1achten Aufwendungen für das Basisjahr 2010 liegen 

oder- über dieserr1 Durchschnittsbetrag 

Eine Besonderheit des Geschäftsjahres liegt vor. wenn bestimtnte Kosten des Netzbetriebs 

nicht periodisch, im laufe der zweiten Regulierungsperiode. wiederkehren. sondern 

ausschließlich einrnalig im Basisjahr i S d § 6 Abs. 1 At~egV anfallen Der Regelung des § 6 

Abs. 3 S 1 ARegV liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines 

bestimmten Geschäftsjahres als Grundlage für die Festlegung der Erlösobergrenzen dann 

gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren in 

der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl RGH, EnVR 48/10 - ,.EnBW Regional AG"). Mit 

diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kostenprüfung 2010 auch 

insoweit Grundlage für die Festsetzung der Erlösobergrenzen bildete, als dort 

Besonderheiten berücksichtigt sind, die ausschließlich in diesem Geschäftsjahr aufgetreten 

sind. Dies kann der Fall sein wenn in dem maßgeblichen Geschäftsjahr einrnalige Fffekte zu 

verzeichnen sind, die das Kostenniveau signifikant gegenüber den Kosten der Vorjahre 

erhöhen. l1ne Besonderheit liegt hingegen nicht vor, wenn der Netzbetreiber plausibel 
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darlegt, dass crstmC:Jls irn Rasisjahr l<osten zu verzeichnen sind, die irn l .aufe der 

~\.cgulierunqsperiode (V\Jirkungszeitraun1) tortlaufcnd \~11cdcrl<chren 

/\ulnrund der T8tsache, dass die Kosten in der Vernan(Jenheit stark variierten und sich 

zudem 1m Jahr 2010 die höchsten f<osten in dem 1urückliegenden /_eit1TJ.1Jm /..00() bis 2010 

eingestellt haben, isl die Beschlusskammer der LJber1.eugung, drtss die geltend gemachten 

f<oslen f[Jr durch IJritte erbrar:hte Wartungs- und lnstandhaltungslcistungcn der Höhe nach 

nicht periodisch in1 laufe der zweiten Regulier·ungsperiode wiederkehren lrn Rcihrnen der 

schriftlichen Stellungnahrnen vor11 0110 ?01? und vorn 17 '10 ?01? widerspricht der 

Net7betreiber dieser Feststellung nicht. 

Der Reschlussk8mmer erscheint es daher sachgerecht, fu1· die zweite Regul1erungspcriodc 

nuf den lnngjährigcn IJurch;-;chnitts\'\lcrt in Höhe von abzustellen. 

1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen, davon Sonstiges {Ziffer 1:1.2.7.) 

Die vorn Netzbetreiber neltend gemachten Aufwendungen in 1-löhe flir 

sonstige bezogene Leistungen sind 1n einer flöhe von 

berlicksichtig ungsf äh ig 

Oie Aufwendungen sind in Zusammenhang rnit Direktverbrauch entstanden lJnter 

Direktverbrauch ist IBut Angabe des Netzbetreibers der Materialverbrauch bzw Kosten für 

direkt an l3austellen geliefertes Material zu verstehen 

Mit l-Mail vom 03 08 2012 teilt der Netzbetreiber mit, dass im \/orjahr 2009 der Aufwand für 

Direktverbrauc betragen habe Die geltend gemachten Kosten sind demnach 

Z\'V. um -angestiegen Der Netzbetreiber 

fDhrt hierzu aus. dass der Direktverbrauch in direktern Zusammenhang mit den Wartungs­

und lnstandhaltungsaufwendungen stehe und diese ebenfalls gestiegen seien 

rJa die Aufwendungen für Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen durch Dritte in den 

letzten 5 Geschäftsjahren schwankten (s_ Gliederungspunkt 1 1 dieses Schreibens) ist davon 

auszugehen, dass die Kosten des Direktverbrauchs ebenfalls starken Schwankungen 

unterliegen_ Fs ist jedenfalls nicht erkennbar. dass die geltend gemachten Aufwendungen 

periodisch im laufe der zweiten Regulierungsperiode wiederkehren 
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In de1 c;chriftlichen Slellungnahrnc votn 01 10.?01? weist der Netzbetreiber den /\uf~vand 

die:;er Kostenart fu1· die J<:lhr·e 2006 bis ?010 au~~ 

?006 

/007 

?OOß: 

7009 

IJie durc:hschnittlic:hen j8hrl1chen Kosten haben in diesem Lcitrau betragen. 

/\uf~1und des direkten Zusammenhangs /wischen den Kosten fiir Wartungs- und 

lnstandhaltungsleistungen und den Kosten des !Jirektverbrauchs ist ftJr die zweite 

Regulierungsperiode ebenso auf den langjäh1·igen Durchschnittswert abzustellen 

Die geltend gemachten Kosten sind daher in 1-löhe von nicht 

berucksicht1g ungsfc\h ig 

1.3. 	 Aufwendungen für sonstige betriebliche Kosten, davon Konzessionsabgaben 
(Ziffer 1.5.8.) 

Die bei dem Netzbetreiber angefallenen Aufwendungen für Konzessionsabgaben sind n1cl1t 

zu bcrucksichtigen, da diese eine Verrechnungsposition zu den entsprechenden Lrlöscn aus 

Konzessionsabgaben darstellen 

Die an die Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher 

Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen gezahlten E_ntgelte werden 

den Netznutzern in gleicher Höhe in Rechnung gestellt. Es handelt sich bei der 

Konzessionsabgabe uni einen durchlaufenden Posten 

Folgerichtig hat der Netzbetreiber keine Kosten für Konzessionsabgaben geltend gernacht. 

Darstellungshalber sind die angefallenen Kosten jedoch in Höhe von der 

Position "sonstige betriebliche Kosten, davon Konzessionsabgaben" wieder hinzuzurechnen 

und entsprechenden Erträgen in gleicher Höhe gegenüberzustellen 
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i.4. Aufwendun~1en für sonstige bett'iebliche }'(osten, davon Rechts· und 
Bcratungskc>sten (Ziffer 1.5.i3.) 

U1e vorn Netzbetreiber geltend gcrnachtcn f<oste11 in Höhe von sind 1n einer

Höhe von-nicht ancrkennungsfijt1ig 

Mil F. -~11ail vorn 03_08 ?012 wci~-;t der Netzbetreiber die EinLels:Jchverhalte aus 

Pc>sition Kosten 

··-
RegulierungsmanagP.ment 
------------~=~ 

f\~itglicdschaft AK l--1.LG_i_!~ 

Beratungsleistun~J Lur Datenmeldung an die RNetzA 

--- --------------------------

Worksl1op zur Anforderungen cu1 den Gcisnetzbetrieb 1n de( 

/\n reizrcg ulierung 

Ucnchmark 204 ü 

Sonstige tJcratung im Gasnetz 

Rechtsberatung 

Reratung Unle1-nehinensstrategie 

Jahresabscr11uss 

Ueratung ·r-cchn1sches S1cherheitsmanagerr1ent TSM 

' Beratung zu Versicherungsmathematischen Gutachten 

Sonstige Rechts- und 1:3eratungsleistungen 

F------------------- -·-----­
Summe 

Unternehmensstrategien werden für mittel- und langfristige Planungszeiträume erarbeitet 

Dies räumt auch der Netzbetreiber in seiner Stellungnahme vorr1 01.10 2012 ein Die geltend 

gemachten Kosten aus der Beratung hinsichtlich der Unternehmensstrategie in Höhe von 

~teilen daher eine 8esonderheit des Geschäftsjahres 2010 irr1 Sinne des 

§ 6 Abs. 3 S. 1 ARegV dar 

Ein anderweitiger Nachweis ist überdies nicht eliolgt. Daher ist es aus Sicht der 

Beschlusskammer sachgerecht, die Beratungskosten zur Erarbeitung einer 

lJnternehmensstrategie nur zu einem Fünftel zu berücksichtigen und insoweit über die zweite 

f~egulierungsperiode zu verteilen 

Die geltend gemachten Kosten für die Position "Beratung Unternel1mensstrategie" iri Höhe 

vo~sind daher in Höhe von-u kürzen_ 
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1.5. 	 Aufwendungen für sonstige betriebliche Kosten, davon Spon5oring, Wcrbuny 
und Spenden (Ziffer i.5.14.) 

fJie vom f>Jet.c:betreiber geltend gern8cl1tcn Kosten in f·löhc von - sind nicht in 

voller Höhe anerkcnnun~~sf~hig 

ls handelt sich bei den geltend gorn::.1chteri Aufvvendungen fC11· ~)ponsonng. VVcrbung und 

Srenden generell urn Kosten die keinerlei Re1ug zurn f\Jct/betrieb aufweisen (vgl §'.-\Abs. 1 

~) GasNFV) Sponsoring, \J\ferbung und Spenden sind. soweit sie als 

Kundenb1ndungsinstr-urr1ente eingesetzt vverden, 1ri der Netzeritgeltkalkulation nicht 

berücksichtiounqsfähig Aus der natLirlichen Monopolstellung des Net/betre1bers ergibt sich, 

dass solche Auf~1cndungcn ihren im vvcttbewcrblichcn Umfeld bestehenden Zweck 1n der 

Monopolsituation von vorneherein nicht erreichen können, da die Netznut/er regelrnäßig 

keine Wahlmöglichkeit zwischen konkurrierenden Nettbetreibern haben. ner rn1t 

Werbeakt1v1tatcn verbundene 1magcgcwinn ist bedingt durcl1 das fVlonopol c1ne~3 

Netzbetreibers - tür den CJasnet/'.betrieb nicht erforderlich Oie Vorteile, sofern sie nicht 

ohnehin ideeller Natur sind. liegen ehe1· beim R.ssoziierten Vert1·ieb Fin entsprechender 

Nächweis der l3etr1cbsbczogenheit der geltend gcn1achten l<osten ist überdies nict1t erfolgt. 

In der schriftlichen ~Jtellungnahme vom 1?..10 /01?. legt der Netzbetr·eiber dDr, dass in de1 

Position der "Aufwendungen für sonstige betriebliche Kosten, davon Sponsoring, Werbung 

und Spenden" zurn Teil auch Kosten geltend gernacht werden, die einen direkten Aezug zurn 

Betrieb eines Gasverteilungsnetzes aufweisen. Insofern ist von den geltend gc1nachten 

Kosten ein Betrag in Höhe von - anerkennungsfähig 

1.6. 	 Aufwendungen für sonstige betriebliche Kosten, davon Bewirtung und 
Geschenke (Ziffer 1.5.16.) 

[')ie vom Netzbetreiber geltend gemachten Aufwendungen in l·löhe von insgesarr1t 

fur Bewirtung und Geschenke sind in Höhe von-nicht zu berücksichtigen 

Mit E-Mail vom 03.08.2012 legt der Netzbetreiber dar, dass es sich bei dem geltend 

gemachten Betrag in Höhe von - um Geschenke handelt. Nach Auffassung der 

Beschlusskammer besteht bezüglich der Kosten für Geschenke kein Bezug zurn Netzbetrieb 

Die geltend gemachten Kosten bleiben daher 1n Höhe von - bei der Ermittlung der 

Ausgangsbasis ohne Berücksichtigung. 

1.7. 	 Aufwendungen für sonstige betriebliche Kosten, davon 
Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen (Ziffer 1.5.17.) 

Die vom Netzbetreiber geltend gemachten Kosten in Höhe von~aren in voller 

Höhe nicht anerkennungsfäh1g. 

­
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Kosten, die unter der l)os1t1on 1b1"/ (Sonstige betriebliche Kosten davon 

Fin/el\Jl1erlberichtigungen und Abschreibunqeri <:iuf Forderungen) geltend gemacht werden. 

sind nur dänn berück0ichligungsftihig, \Nenn es sich urn Abschreibungen auf uneinbrinnliche 

Forderungen h8.ndelt LJne1nbringliche Forderun~ien liegen vor. 1Nenn es sich um einen 

cndgC1ltigen Forderungsäustall handelt, cl h_ clie Reitreihung des rorderungsbetragcs 

er·folglos abgeschlossen wurd~ (bspw. fruchtlose Lwangsvollstrcckung oder 

Insolvenzverfahren mangels Masse eingestellt). Darüber hinau;3 steht die Existent: einer 

Versicherung gegen Forderungsausfälle einer f<ostenanerkennung von Abschreibungen aut 

uneinbringliche Forderungen entgegen !Jas Vorliegen une1nbr111gl1cl1er 1--orderungen ist vorn 

Netzbetreiber ausführlich, unter Nennung der Firrnci des Debitors, der Höhe des 

Forderungsausfalls, der durchgeführten fvlaßnahmen im Rahmen der ver-suchten Beitreibung 

etc. darzulegen 

In der schriftlichen Stellungnahrne vorn 01 10.2012 führt der Netzbetreiber aus. dass es sich 

bei den geltend ~Jemachten Forderungsausfällen urn anteilig dern Netzbetrieb zugeordnete 

1--orderungsausfalle handele Mit Stellungnahrne vom 12 10 2012 wird de1 Sachverhalt 

dahingehend weiter prazis1crt. dass es sich um Forderungen gegenüber ein!'.elnen Kunden 

handele 

Dernnach stellen die geltend gemachten Kosten f-.orderungsauställe des Lieferanten, 

gegenüber dem Fndkunden dar, nicht hingegen Forderungsausfälle des Netzbetreibers 

gegentJber dem Lieferanten Die geltend gemachten f<osten sind darnit nicht der Tätigkeit 

des Gasnetzbetreibers zuzuordnen und daher vollstandig zu klirzen 

1.8. Aufwendungen für sonstige betriebliche Kosten, davon Sonstiges (Ziffer 
1.5.19.) 

Die in Höhe von eltend gemachten Kosten sind um zu kürzen. 

In der Position "Aufwendungen fur sonstige betriebliche Kosten, davon Sonstiges" macht der 

ür Seminare und Lehrgänge, - für 

Aufwand fur Verkaufe, für Auf1Jt1and für Verkaufe (an SEP), - für 

periodenfremde Aufwendungen, sowie - für Verluste aus dem Abgang des 

Anlagevermögens geltend 

a) Seminare und Lehrgänge 

Die geltend gemachten Auf~vendungen in Hohe von - sind um 

~u kür/en In einer E-Mail vorn 03 08 2012 weist der Netzbetreiber Kosten 

in vorgenannter Höhe für VDE-Schulungen aus Cs handelt sich dabei u111 

Schulungen des Verbands der Elektrotechnik. F.lektronik und lnformatio11stechnik. Es 
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ist offensichtlich. dass diese Sc1·1ulungskosten sacr111-emd der Gasverteilung ein Stelle) 

der Strornve1-teilung zugeordnet worden D8her sind die f<ostcn in Höhe von­

bei der Lrm1ttlung der Ausgangsb8s1s nicht zu berllcksichti~Jen, d8 sie lceincn Rezug 

/Un1 Gcisnet/betrieb aufweisen (§ 31\bs. 1 S 1 C?8sNEV) 

b) 	 Auf\Nand für Verkäufe und AuPNand für Verkäufe (an SEP) 

Die geltend gernachten ,!\uf1Nendungen in f-lohe von -sind in voller Höhe 

/.U kürzen 

Aus den eingereichten LJnterlagen ist nicht ersichtlich, ob es sich bei den in Ansatz 

gebrachten Kosten urn Kosten n1it Bezun zurn Netzbetrieb handelt. Ebenso finden 

sich keine Hinweise därauf. dass es sich urn periodisch irn laufe der z1Nciten 

F\egulierun(~sµeriode wiederkehrende Net/kosten handelt. In den Schreiben vorn 

0110./.012 und 12.10 201:? n1mrnt der Netzbetreiber keine ~veitere ~)tellungnahme_ 

c) 	 Periodenfrernde Aufwendungen 

Oie geltend gemachten periodenfremden Aufwendungen in Höhe von ~ind 
in voller Höhe zu kürLen. IJic pcriodenfrernden Aufwendungen sind wirtschattlicl1 

nicht dern Basisjahr nach § 6 Abs. 1 ARegV zuzuordnen überdies ist den 

eingereichten lJntcrlagcn nicht 7U entnehmen, inwiefern es sich bei den geltend 

gen1acl1ten f<osten uni Kosten mit Bezug zurn Netzbetrieb handelt. 

Im Gegenzug sind ebenso die in der Position "5 8 7 Andere sonstige Erträge" 

enthaltenen periodenfremden Erträge in Höhe von-nicht zu berücksichtigen 

d) 	 Verluste aus dem Abgang des Anlagevermögens 

Die Netzbetreiber rnacht Kosten in Höhe von für Buchverluste geltend, 

die bei der Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt bleiben rr1ussten 

Buchverluste sind nur insoweit zu berücksichtigen, als sie nach den kalkulatorischen 

Vorgaben der GasNEV ermittelt wurden Mit E-Mail vorn 03 08.201 ~ erläutert der 

Netzbetreiber. dass sich bei den geltend gemachten Kosten um Verluste aus 

Anlagenabgänge der Anlagengruppe Zähler und Messgeräte sowie um 

lJmbuchungen von Rückstellungen handelt. Dein Tabellenblatt "82 Kalk. 

Abschreibungen" können jedoch keine entsprechenden Anlagenabgänge entnommen 

werden. Der Netzbetreiber weist zwar Anlagenabgänge in der Anlagengruppe 

Gaszähler der Verteilung aus, doch wurden diese Anlagen bereits kalkulatorisch 

vollständig abgeschrieben Ein darüber hinaus gehender Ansatz von Buchverlusten 
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stellt eine Abschreibung unter Null dar. Nach § 6 GasNEV ist dies unzulässig. 

Darüber hinaus macht der Netzbetreiber - für Umbuchungen von 

Rückstellungen geltend, die ebenfalls nicht anerkennungsfähig sind. 

Dem Bericht nach§ 6 Abs. 1 S. 2 ARegV i.V.m. § 28 GasNEV kann nicht entnommen 

werden, ob es sich dabei um Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren 

Netzbetreibers handelt (§ 4 Abs 1, Abs. 2 S. 1 GasNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG), die 

sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang nach 

einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG) 

Darüber hinaus enthält der Bericht auch keine Informationen, ob diese Kosten dem 

Entstehensgrunde oder ihrem Verwendungszweck nach dem Netzbetrieb zuzuordnen 

und somit berücksichtigungsfähig sind. Die Stellungnahmen des Netzbetreibers vom 

01.10.2012 und 12.10.2012 enthalten hierzu ebenso keinerlei Informationen, die die 

Betriebsbezogenheit nachweisen könnten. Die geltend gemachten Kosten sind daher 

nicht berücksichtigungsfähig. 
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2. 	 Kalkulatorische Bcvvcrtung des Saehanlagever1r1öf1ens sowie Ern1itt!ung 
der kalkulatorischen 1-\bs:cllreibungen 

Lur C.'ic1.Ni3hrlc1stung eines langt1·istig ;;ngelegten lc1stungsf8higcn und zuve1li:issigen 

Net/.betriebs ist die Wertminderung der bctncbsnotwendiqen /\nlt:Jgeqüter· <-ils f<ostenposilion 

bei der Errn1ttlung de1 Nel/kosten in Ansat;.r 1.u b1·ingen (§ 6 Abs ·1 ~; ·1 CJasNL\/). 1·ur die 

Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung ist die Ucstirnmung der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlägeverrnögens erforderlich Rei der Frmittlung der kalkulato1·ischen Absr:hreibungen 

ist gemaß § 6 Abs. 1 ~; 3 GasNLV zu unterscheiden nach Anlagegutc1·n, die vor cJcrr1 

01.01 2006 aktiviert wurden (J\ltanlage), und Anlagegütern, die ab dem 01.01 2006 aktiviert 

wurden (Neuanlage) 

Bei /\ltanlagcn 1Nerdcn für den cigenfinanzicrtcn Anteil des Anlagevermögens (rnaximal 

!J-0 °/o) Tagesneu\/verle als Basis für die weiteren Berechnungen herangezogen (§ 6 J\bs 2 

S 2 Nr. 1 GasNLV) Die l agcsncuwerte werden mittels Indexierung der historischen 

Ansch:::iffun~JS- und Herstellunnskosten ermittelt. FCir den frcn1dfinanzicrtcn Anteil des 

Anlagevennögens bilden die Jeweiligen historischen Anschaffunqs- und Herstellun(~skosten 

den Ausgangspunkt für die 1Ncitcrc Wertermittlung (§ 6 Abs_ ?. S. /.Nr. ?. GasNFV) 

ü1c kalkulatorischen Abschreibungen der· Neuanlagen sind ge111 § 6 Abs. 4 GasNFV 

ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der 

linearen Abschreibungsmethode jahresbe?.ogen (§ 6 Abs 5 S. 3 und 4 G<:1sNEV) zu 

errr1itteln 

Zur Illustration der folgenden Darlegungen wird ergänzend ein fiktives Berechnungsbeispiel 

in Anlage II beigefügt. 

2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in§ 6 /\bs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV 

legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer frrichtung erstmalig aktivierten Anschatfungs- und 

~-lerstel1 ung skosten. 

Entscheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs-- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie den 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (Vgl. § 6 Abs. 3, 4 

GasNEV). Diese Vorgabe verbietet es bspw., Anschaffungs- und 1-lerstellungskosten durch 

eine Rückrechnung anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und f-1erstellungskosten unter 

linbcz1ehung qualitativer Veranderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. Die 

Beschlusskammer geht davon aus, dass die angegebenen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten der Höhe nach den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 
Seite 11 VOil 35 



enthält Lletrrebs- u11d Guschaft~sgeheirnriisse An!age l-NE; 

entsprer;hcn Die Dcschlusskcirn1ner behält ~>ich vor, die [1-n·1ittlung der angegebenen 

Anschaflunos„ und He1-slellun(Jskostcn einer vve1tere11 lJherp1üfunq zu untcrziuhcn. Sollte sie 

hierbei zu der Lrkcnntn1s gelangen, dass die vorn Netzbetreiber für die F_r·mittlung der 

kalkulator·ischeri f<osten LUfJt·unde gelegten errechneten Anschaffungs„ urid 

Herstellungskosten nicht den historisct1on Anschaffunqs- und Herstellungskosten 

entsprochen, wird sie von der 111 S 48 VwVfCJ normierten Moglichkeit der RDcknahrne 

Gebrauch rnact1cn 

Ncich § 6 GasNLV bilden die Jeweiligen historischen Anschaffungs- und 1 lerstellungskosten 

den Ausgangspunkt ftjr die Wertbestirnrnung des Sachanlagevermögens, insofern die in 

Rede stehenden Verrnögensteile betriebsnotwendig sind Nicht betricbsnotwendige 

Verrnögensteile sind nicht anz:uset1.en /um notwendigen Hetriebsverrnögen gehören nach 

allgemeiner Auffassung nicht nur Vern1ögensgegenstande, die unmittelbar dem 

Retriebszweck dienen. Vielrnehr genDgt es, wenn der Vermögensgegenstand n1ittelbar dern 

Qet1·ieb dient. 

Nicht aktivierten sondern z.B Ober 1nstandhaltungsa ufwand finanzierten 

Vermögensgegenständen fehlt die Ansatzfah1gkeit schon dern Grunde nach. Dc.1 unterstellt 

werden muss, dass diese Beträge in der Vergangenheit schon wieder verdient wurden. ist 

der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatt. als Anschaffungs- und Herstellungskosten zu 

belasten. 

2.2. Netzkauf und vergleichbare Fallgestaltungen 

Gemar.1, § 6 Abs. 2 S 2 Nr. 2 GasNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen für den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gern § 6 Abs. 4 

GasNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, irn Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig 

al<tiv1erten Anschaffungs- und Herstellungskosten („historische Anschaffungs- und 

Herstellungskosten'') auszugehen § 6 Abs. 6 GasNEV untersagt eine Abschreibung unter 

Null aufgrund des Wiederauflebens kalkulatorischer Restwerte, insbesondere auch im Falle 

einer Veränderung der ursprünglichen Abschreibungsdauer. Nach der ausdrücklichen 

Regelung des § 6 Abs 7 GasNEV gilt das Verbot der Abschreibung unter Null ungeachtet 

einer Änderung der Eigentumsverhältnisse oder der Begründung von Schuldverhältnissen in 

den genannten Vorschriften korr1mt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass 

ein Netzkauf oder vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhung der 

berücksichtigungsfähigen Netzkosten führen darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den 

Interessen der Netznutzer an rnöglichst geringen Netzkosten den Vorrang eingeräumt Ihre 

sachliche Grundlage findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dern Charakter der 
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Fnergieversor·gungsnetze als naturl1chc Monopole, die den Net:::::nut.<:e1-r1 regelmäL~iU keine 

vvettbevvetblichen Auswcichn·1öglichkcitcn lässen 

Fü1· den Fall von Nelzl<aufcn ist dcn1entsprechend fest-tuhalton, däss ein Anspnich eines 

Ne!zbetrc1bers. bei der F_rm1ttlung rler kalkulatorischen Reslvverte den f'\.aufrre1s fur 

cr.01orbcne Netze zugrunde zu legen. nicht besteht (BGH KVI~ 31:J/07 - S\JIJ Neustadt ä.d.VV, 

Rn. 4/ ff.) Nach § 6 i\bs_ 6 c;asNE\/ dlirfen die Abschreibungsgrundlagen nir.ht ver·ändert 

werden. 'Nas bedeutet, dass das AbschreibungsobJel<t nur einmal und ohne t:.:rhohung der 

Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden kann. Die Regelung des § 6 Abs. l C;asNEV 

stellt überdies ausdrücklich klar_ dass das Verbot einer Abschreibung unte1· Null ciuch im 

1 alle eines Figentumerwcchscls gilt Damit wird bei einem Verkauf eine \/cränderung der 

Abschreibungsgrundlage explizit ausgeschlossen Auch aus der vielfach horan(.Jezogcncn 

„Kaufering"-Entscheidung des BC~H (RGH, K7R 1//97) folgi nichts änderes (so explizit für die 

wortgleiche StromNLV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a d.VV., Rn 47 ff.) 

Der Netzbetreiber hat keine Angaben zu etwaigen Netzk8ufen gemacht f)ie 

Beschlusskammer geht daher davon aus, dass Netzkäute der Netzbetreiber nicht ertolgt 

sind. Sie behält sich eine Rücknahme oder einen Widerruf der Feslle\-iung der 

Erlösobergrenzcn für den Fall vor, dass der f\Jctzbetrciber in de1· Vergangenheit einen 

Netzkauf getäligt haben sollte 

2.3. Tagesneuwerte 

Gen1äß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 GasNEV ist flir die Ern1ittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen des eigenf1nanzierten Anteils der Altanlagen ausgehend von dern 

Jeweiligen Tagesneuwert nach § 6 Abs 3 S 1 und ?. CJasNEV - die Summe aller 

anlagenspezifisch ermittelten Abschreibungsbeträge zu Grunde zu legen Nach § 6 Abs. 3 

S. 1 GasNEV ist der ·ragesneuwert der unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung 

rnaßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Beweriungszeitpunkt. Die Umrechnung der 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der betriebsnotwendigen Anlagegüter 

auf Tagesneuwerte hat unter Verwendung von Indexreihen des Statistischen Bundesarntes 

nach§§ 6 Abs. 3 $_ 2, 6a GasNEV zu erfolgen). 

Aufgrund der Änderung der Rechtslage zurn 1 1 2013 (§ 32 Abs. 7 GasNEV) waren die von 

der Beschlusskarnrner nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 GasNEV i.V.m. § 29 Abs 2 EnWG an1 

/6_ 10_2011 bundeseinhe1tlich festgelegten Preisindizes (BK9 · l 1/60/) nicht mehr 

heranzuziehen Stattdessen sind die Indexreihen nunmehr nach § 6a GasNEV zu 

best1n1men· 
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Gemäß § 6 Abs_ 3 S. 2 i.V.m § 6a Abs. 1 GasNEV sind folgende Indexreihen des 

Statistischen Bundesamtes heranzuziehen 

1 	 für die Anlagengruppen 1 2 Grundstücksanlagen, 1.3 Betriebsgebäude, 1.4 

Verwaltungsgebäude,l!L8 Gebäude, Verkehrswege und V.9 Gebäude (Mess-, Regel­

und Zähleranlagen) der Anlage 1 die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, 

Bauleistungen am Bauwerk ohne Umsatzsteuer(Statistisches Bundesamt, Fachserie 

17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Anlagengruppen Rohrleitungen und Hausanschlussleitungen !V.1.1 

StahHeitungen PE ummantelt, IV.1.2 Stahlleitungen kathodisch geschützt, IV.1.3 

Stahlleitungen bitumiert, IV.2 Grauguss(> ON 150), IV.3 Duktiler Guss, lV.4 

Polyethylen (PE-HD) und IV.5 Polyvenylchlond (PVC) der Anlage 1 die Indexreihe 

Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. 	 für die Anlagengruppen !V.1.1 Stahlleitungen PE ummantelt, !V.1.2 Stahlleitungen 

kathodisch geschützt und IV.1.3 Stahlleitungen bitumiert, der Anlage 1, die für den 

Gastransport mit einem Druck größer als 16 bar ausgelegt sind, a) die Indexreihe 

Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und -Rohrverbindungsstücke aus Eisen und 

Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 40 Prozent und b) die Indexreihe 

Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 60 

Prozent; 

4. 	 für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1 Grundstücke 

der Anlage 1, der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne 

Mineralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der 

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte)_ 

§ 6a Abs. 2 GasNEV bestimmt, dass, sofern die in Absatz 1 genannten Indexreihen des 

Statistischen Bundesamtes nicht für den notwendigen Zeitraum der Vergangenheit verfügbar 

sind, der Ermittlung der Tagesneuwerte Ersatzindexreihen zu Grunde zu legen sind, die mit 

den in Absatz 1 genannten Indexreihen zu verketten sind. Absatz 2 regelt neben den zu 

verwendenden Ersatzreihen die Verkettungsmethodik. Hierbei werden Verkettungsfaktoren 

bestimmt, die sich jeweils aus der Division des am weitesten in der Vergangenheit liegenden 

Indexwertes der Indexreihe gemäß Absatz 1 durch den Indexwert der Ersatzindexreihe für 
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dasselbe Beobachtungsjahr ergeben Die Ersatzindexreihe wird jeweils mit dem 

Verkettungsfaktor multipliziert und dadurch umbasiert. Dies führt dazu, dass die 

Preisänderung unverändert bleibt. Die Verkettungsmethodik entspricht der 

Verkettungsmethodik in den Erläuterungen des Statistischen Bundesamtes zur Fachserie 16 

und 17. 

Es sind folgende Ersatzindexreihen heranzuziehen: 

1. 	 für die lndexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, ohne 

Umsatzsteuer a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Gewerbliche 

Betriebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, mit Umsatzsteuer (statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und b) für den Zeitraum 

vor 1958 die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte 

Wohngebäude (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk {Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Ortskanäle, 

Bauleistungen am Bauwerk {Tiefbau), mit Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und b) für den Zeitraum vor 1958 

die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. 	 für die Indexreihe Stahlrohre, Rohrtorm-, Rohrverschluss- und 

Rohverbindungsstücke aus Eisen und Stah\ a) für den Zeitraum von 2000 bis 2004 

die Indexreihe Rohre aus Eisen oder Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 

Index Erzeugerpreise gewerblicher Produkte), b) für den Zeitraum von 1968 bis 1999 

die Indexreihe Präzisionsstahlrohre, nahtlos und geschweißt (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) und c) 

für den Zeitraum vor 1968 die Indexreihe Eisen und Stahl {Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte); 

4. 	 für die Indexreihe der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne 

Mineralölerzeugnisse) für den Zeitraum vor 1976 die Indexreihe der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte gesamt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der 

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 

Aus den in Absatz 1 und 2 genannten Indexreihen werden gemäß § 6a Abs. 3 GasNEV 

Indexfaktoren bestimmt. Der Tagesneuwert im Basisjahr eines im Jahr t angeschafften 

Anlagegutes ergibt sich durch die Multiplikation des Indexfaktors des Jahres t mit den 
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historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten Der Indexfaktor des Jahres t ergibt sich 

aus dem Quotienten des Indexwertes des Basisjahres und dem Indexwert des Jahres t und 

ist auf vier Nachkommastellen zu runden. 

Gilt das Basisjahr 2010, ergibt sich der tndexfaktor des Jahrestaus dem Quotienten des 

Indexwertes des Jahres 2010 und dem Indexwert des Jahres t. Multipliziert man somit den 

Indexfaktor des Jahres t mit dem Indexwert des Jahres t, ergibt sich der Indexwert des 

Jahres 2010. Der Indexfaktor für das Basisjahr (hier: 2010) beträgt somit 1. Bei 

Anlagegütern, welche 1m Jahr 2006 bis 2010 angeschafft wurden, handelt es sich um 

Neuanlagen, so dass hierbei gemäß § 6 Absatz 4 der GasNEV keine Berücksichtigung zu 

Tagesneuwerten erfolgt und ein Faktorwert für diese Jahre nicht benötigt wird. 

Die neue Fassung des § 6 GasNEV sieht vor, dass für die Rohrleitungen aus Stahl 

(Anlagengruppe IV.1.1-IV.1.3 der Anlage 1 der GasNEV) Indexreihen zu verwenden sind, die 

vom jeweiligen Druck der Leitung abhängen. Für Rohrleitungen aus Stahl von höchstens 16 

bar, ist hiernach am aktuellen Rand die Indexreihe „Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk 

(Tiefbau), ohne Umsatzsteuer" (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für 

die Bauwirtschaft) anzuwenden. Für die Stahlrohrleitungen, die für den Gastransport mit 

einem Druck größer als 16 bar ausgelegt slnd, ist ein Mischindex anzuwenden, der sich zu 

40o/o aus der Indexreihe „Stahlrohre, Rohriorm-, Rohrverschluss- und 

Rohrverbindungsstücke aus Eisen und Stahl" (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 

Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) und zu 60°/o aus der Indexreihe 

„Ortskanäle" zusammensetzt. 

Die so bestimmten Index- und Faktorwerte für die einzelnen Anlagengruppen ergeben sich 

aus Anlage PI. 

2.4. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 

01.01.2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01.01.2006 aktiviert) zu unterscheiden. Alt­

und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass für Altanlagen - im Gegensatz zu den 

Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß § 6 Abs. 2, 3 und 4 

GasNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibungen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 

GasNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist nach § 6 Abs. 5 S_ 4 GasNEV jeweils ein 

Zugang des Anlagegutes zum 1. Januar des Anschaffungsjahres zugrunde zu legen. 
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Grundstücke dürfen nicht abgeschr·ieben werden. Aus § f Abs_ 'I ~). 3 C3asNEV iolgt, dass 

Grundstijcke im R3hmen der kalkulatorischen [1gcnkapitalverLinsur10 LU historischen 

Anschaffungskosten änzusetzen sind. r)lanmr'if.\ige Abschreibungen sind nach§ 2G3 J\bs. 3 

S 1 HGB nur tllr solche Vermogensgegenst~nde zulass1g. deren Nutzung zeitlich begrenzt 

ist. wobei sich die zeitliche Begren/ung der Nutzung aus de1· F_igenart des 

Verrnögensgegenstandes ergeben rnuss, ~vas bei Grundstücken gerade nicht der r-ali ist. 111 

der Konsequenz sieht auch Anlage -1 /U § 6 /\bs. ti S 1 C?asNEV füt Grundstücke keine 

beg1-enzte Nut/.ungsdauer vor_ t;oweit daher in abschreibungstähigen Positionen, wie z. lJ. 

Bauten. Grundstücksanteile enthciltcn sind n1Dssen diese \losit1one11 um die 

Grundstücksanteile gckurzt vverden 

2,4.1. Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanfagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtung der 

Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsrncthode ,:-:u ern1itteln (§ 6 Abs. 2 S. 1 

c;asNF.V) Der eigenfinani'ierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu Grunde zu 

legende Restwert zu 1agesneuwcrtcn multipliziert mit der Eigenkapitalquote und geteilt 

durch die anwendbäre Restnut1ungsdauer: der fremdf1nanzicrtc Abschreibungsanteil der 

Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu historischen Anschaffungs-- und 

Herstellungskosten rnultipl1ziert mit der Frcn1dkap1talquote und geteilt durch die an\.Yendbare 

Restnutt.:ungsdauer (§ 6 Abs. 2 S 2 Nr_ 1 i V rn § 6 Abs. 3 S 1 und 2 GasNCV; § 6 J\bs. 2 S 

? Nr ? GasNEV) 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach GasNEV 

durch § 6 Abs. 2, 5 i.V.m. § 32 Abs. 3 und § fl Abs 6 S. 5 GasNEV geregelt. Der 

kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender Formel zu ermitteln 

Re~l\ve1·t 1 , 11 , _ H.esl\\'ert.,i;.;ii;, ----- 1

l<alk.Jahr<0sabsch1·eibung, = -- x EKOuote · ---'---- x FKQuotc 
Rcstnutzung~dal!cr ~ Rcstnut1ungsdauc1; ! 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauer,) gleich der 

Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs 5 S. 1 GasNEV und der Anzahl 

der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel beschreiben der 

Restwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Tagesneuwerten und der 

Restwert AKIHK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Anschaffungs- und 1--ler-­

stellungskosten 
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2.4.2. Kalkulatorische .JahrGsabschreibung für' Neuanlagen 

L)1c kalkulatorischen Abschreibungen der f\Jeuc.inlafJCn sind äuc3gehcnd von den je1p1eiliqen 

histo1-ischen Anschaffungs und ! lerstellungskosten nach der linenren 

Absc111·eibungsmethode zu cn111tteln Die kalkulatorische Jahrcsabscl1r""ibun(J ergibt sich 

demnach aus dem CJuotienten der historischen /\nschaffungs- und Herstellungskosten und 

der nach J\nlagc 1 zu § n Abs. S S 1 CasNl::.V ge\ivählten Nul?.ungsdauer. Eine OevvertunD 

<:iuf Basis der Taoesneu1Nerte entfällt für· Neuanlagen gemt~ß § 6 Abs. 4 c;asNFV. 

[)ie rechnerische [rmittlung der .Jahresabschreibungen ist tür die Kalkulätion nach GasNEV 

durch § 6 Abs. 4, b und 6 S 5 CJasNE\J geregelt ller kall<ulatorische /\bschrcibungsbetr01g 

einer Neuanlage ist demnach entsrrechend folgender f ·arn1el zu ermitteln 

1\l(i!-lI(
Ka!k . .lahresabschreibu111: - 1 

~' 	 ND. 

2.5, Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

IJ1e kalkulatorischen Restwerte zum 31 1?_ ?010 ern1ittcln sich auf Uasis der historischen 

Anschaffungs und Herstellungskosten unter Ab7.ug der votn Anschaffungsjahr bis ?.un1 Jahr 

2010 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen 

Grundlage fDr die Errnittlung der kalkulatorischen Abschreibungen is1. § 6 i V.m § 3/ Abs. 3 

CJasNEV. Grundsatzl1ch gilt. dass jährlich auf Grundlage der jeweiligen bctriebsgewöhnlichen 

Nutzungsdauern nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S 1 c;asNEV linear abzuschreiben ist und die 

jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer fur die 

Restdauer ihrer kalkulatorischen Abschreibung unverändert zu lassen ist (§ 6 Abs. 2 und 5 

GasNEV) 

Cs werden die vom Netzbetreiber angegebenen Nutzungsdauern zu Grunde gelegt, sofern 

sich diese innerhalb der Spanne der Anlage 1 zu§ 6 Abs. 5 S 1 GasNF_V befinden liegt die 

ge1ivählte Nutzungsdauer unterhalb des unteren Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 

GasNEV, wird der untere Wert der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde gelegt. 

l_iegt die gewählte Nutzungsdauer oberhalb des oberen Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs 5 

S 1 GasNEV. wird der obere INert der Anlage 1 zu § 6 Abs. ti S 1 GasNEV zu Grunde 

gelegt 

2.6. 	 Bcrlicksichtigungsfähige kalkulatorische Restwerte und kalkulatorische 
Abschreibungen des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens ;-u Anschaffungs- und 

Herstellungskosten 	 (für Neuanlagen) wurden nach den vorstehend dargestellten 
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Grundsä!Jen en11ittelt und ergeben sich - r1eglieden ncich Anlagengruppen ·~·aus Anlage G·­

NB bzw. Anlage 2.i-Nß (Zellen D·iz 055) und bezogen aut die kalkulatorischen 

Restwerte Sc1chanlageverinögens zu T8gcsneuv~crtcn (fijr Altanlagen) - Jeweils gesondert 

fur den Anteil der auf die 1 ·K- und FJ<-Ouotc entfällt und cbenfcills gegliedert nach 

Anlcigengruppen - Jus Anlage 6~NB b1w. Anlage 2.1 ·NB (Zellen B12 -- C 55). ü1e Surnmc 

der· kalkulatoriscl1en Abschreibungen des Sachanlagovermögons ergibt sich aus Anlage G­

NB bzw. Anla11e 2.i-NB (Zelle E 55) 

[Jic Antangs- und Lndbeständc der kalkulatorischen F~cstwerte des Sachanlar1evenr1ögens 

/.tJ /\nschaffun~)S und Herstellungskosten (für Neuanlagen) wurden nach den vorstehend 

dargestellten CJrundsatzen ermittelt und ergeben sich - genliedcrt nach Anlagengruppen 

aus Anlage 6-NB bL~J. Anlage 2.2~NB (Zellen 012 - D55 und (512 - G 55) und he?ogen 

rtuf die kalkulatorischen Restwerte Sachanlcigeverrnügens 1-:u Tauesneuwerten (für 

/\ltanlagen) gegliedert nach Anlagengruppen - cius Anlage 6-NB bzw. Anlage 2.2-NB 

(Zellen 812-C55 und E12- F55) 

lJie den Rerechnungen zu CJrunde liegenden Werte (originäre Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) und die durchgeführten 

Berechnungen zur Ermittlung der berUcks1chtigungsfähigen kalkulatorischen Restwerte und 

kalkulatorische Abschreibutl(Jen des Sachanlagevern1ögens ergeben sich aus Anlage 6-NB 

Die Rerechnunr1sn1ethod1k wird in Anlage II nochrnals urnfassend erläutert. 

3. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern § 7 Abs. 1 

GasNEV in1 Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grundlage des 

betriebsnotwendigen E1genkcipitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital ergibt sich gern 

§ 7 Abs. 1 GasNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

aus der Summe der 

1 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigcn 

Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV 

2 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 

Altanlagen beweriet zu Tagesneuwerien und multipliziert mit der Eigenkapitalquote 

nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

3 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betnebsnotwendigen 

Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs·· und Herstellungskosten und 
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4 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des 

betriebsnotwendigen Um!aufvermögens unter Abzug des Steueranteils der 

Sonderposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 GasNEV zu erfolgen. Bei Altanlagen sind 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 

2 GasNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf Basis der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen erfolgt die Restwertbestimmung gemäß 

§ 7 Abs.1 S 2 Nr. 3 GasNEV ausschließlich auf Basis der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. Grundstücke sind hierbei gemäß § 7 Abs. 1 S 3 GasNEV immer zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. i S. 4 GasNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten des 

Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 

Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen Restwerte 

des Sachanlagevermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der Restwerte des 

Sachanlagevermögens zum Jahresende 2010 und der Jahresabschreibung 2010 errechnet. 

Bei Neuanlagen die im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfolgt keine 

Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens, da dieser grundsätzlich Null beträgt. Gemäß 

§ 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand 

und der Jahresendbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der Bilanzidentität 

gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB müssen die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des 

Geschäftsjahres im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV mit denen der Schlussbilanz des 

vorhergehenden Geschäftsjahres übereinstimmen. Da 1n der Schlussbilanz des 

vorhergehenden Geschäftsjahres die erst im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV aktivierten 

Neuanlagen denklogisch noch nicht vorhanden sein können, beträgt der anzusetzende 

Jahresanfangsbestand für im Basisjahr aktivierte Neuanlagen Null. Gegen diese Bewertung 

spricht auch nicht die Regelung des § 6 Abs. 5 S 4 GasNEV, da ansonsten für die im 

Basisjahr angeschafften Werte des Sachanlagevermögens, anders als für alle anderen 

Bilanzpositionen, die Mittelwertbildung aufgehoben wäre. Ersichtlich wollte der 

Verordnungsgeber durch § 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV lediglich eine Klarstellung des§ 6 Abs. 5 

S 3 GasNEV erreichen und damit deutlich machen, dass die kalkulatorischen 

Abschreibungen jahresgenau zu erfolgen haben. Auch systematisch steht § 6 Abs 5 S. 4 

GasNEV in einem eindeutigen Zusammenhang zu§ 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV. Demgegenüber 
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besteht jedoch kein systcrnatischcr Bezun /U der in § 7 Abs. i ~; 4 Gasf\JEV qeregolten 

IVlittcl1p1erth1ldung. U1cs vvi:ire nur· dann der Fall, wenn der· Veror·dnungsgcbcr, abweichend 

von§ 7 /\bc3. 1 S. !J. c;nsNC.V. den Abschreibungsbeginn auf den 31 12. eines KalendcrjC:Jhres 

fingiert hätte. 

Nach Sinn und Zweck des § tl Abs. 4 S 3 GasNEV gilt das Vor·stehende auch fClr 

Net/belreiber die ein i:lbweichendes Geschäftsjahr aufvveisen, rnit der MaL~gabe. dass ein 

Luganri 1u111 ersten rag des (Jeschäftsjahres zu unterstellen ist (z.B. 01 10 des 

Kalenderjahres) 

Zur Festlegung der Basis für die Eigcnk<Jpii.alvert::insung ist das bctriebsnotwendigo 

Figenkapital C:Juf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV) Die Berechnung 

der Eigenkäpitalver/insung hat entsprechend der Systematik der <3äsNF.V in rCJnf Schritten 

zu erfolgen· 

(1.) 	 Ermittlung der kalkulatorischen L1gcnkapitalquotc (§ 6 Abs. 2 S 3 GasNLV). 

(2) 	 Crm1ttlung des bctriebsnotwendigen Ligcnkapitals (§ 7 Abs. 1 ~;. 2 CJasNLV), 

(3) 	 Frmittlung des die /.ugelassene Eigeni(apitalquote Obersteigenden 

Ligenkapitalanteils (§ 7 /\bs. 1 S 5 (;asNLV), 

(4.) 	 E.rmittlung des auf die Neu-· und Altanlagen entfallenden Anteils arn 

ligenkap1ial (§ 1 Abs. 3 GasNlV) und 

(!:i) 	 Ermittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

(§ 1 Abs. 6 und Abs 1 S. 3 GasNEV) 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 3-NB aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich 1n Anlage 4-NB. 

3.1. 	 Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemäß§ 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV 

3.1.1. Grundsätze 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als C)uotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEI< /) und den 

kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen 

Anschaffungs- und ~lerstellungskosten (BEV 0 Dabei wird auch das betriebsnotwendige 

Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotvvendigen Vermögens zu historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Die kalkulatorische Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV berechnet sich 

demnach aus den folgenden Positionen 
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Kalk r~cstvverte des bet1·iehsnotv1.1cnd1gen Sachanl<01.nevern1ögens 

;:u historischen /\f<JHK 

+ 	 Retriebsnot\111end1gc ! 1nän/.c:tnlagen 


0 1" 8eti·iebsnotwend1gcs lJrnlciufverrnögeri 


+ 	 Grundstücke LU historischen AK/HK 


Bet~iebsnotwendiges~_Vcrn1Ö9f:..-rt.1 (BNV !). 


Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 


Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

Betrie\2§notweru:llu~3i Eigenkapital 1(BNEK !)_ 
! , __ j 

GemJß § 7 Abs 1 ~; 4 (~asf\JFV ist für jede einzelne llosition. die in die Berechnung des 

bctriebsnotwend1gcn l::1genkäp1tals einfließt. der Mitt8lwcrt cius dern Jähr·esanfangs und 

Jahresendhestand ;.;-u Grunde /U legen ü1e kalkulatorische Eigenkapitalquote ist dänn der· 

Quotient aus dern so definierten BNEK /und dern BNV /. 

3,'1.2, KaJkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlun(-1 der kalkulatorischen F{estwerte des Sachanlageverrnögens /U 

historischen Anschaffungs- und ~1erstellungskosten sind die Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der 

Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden Darüber hinaus finden 

bei der Berecl111ung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, 

Berucks1chtigung, z. 8. irrirnaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

Die be1·ücksichtigungsf8higen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlageverrnögens zu historischen Anschaffungs-- und f-lerstellungskosten für Altanlagen 

und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu 

historischen Anschaffungs- und 1-lerstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich aus 

Anlage 3-NB (Zellen H18 und H30) 

3.1.3. Finanzanlagen, Umlaufvermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Un1laufverrnügen ist gern. § 7 

Abs 1 S. 2 Nr. 4 GasNE.V, dass diese betriebsnotwendig, d. h. für die Durchführung des 

Netzbetriebes erforderlich, sind Dass heißt, bei der i S. d §§ 4 ff. GasNCV zu erstellenden 
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kalkulatorisct1en Rechnung ist d8.s Kntcriurn der Bctriebsnotvvendigkeit 111af1gebl1ch Uic 

Uctricbsnotwendigkeit des lJmlaufvermögcns kann nicht rnit dessen bilan;ieller 

Rerür.ksichtigung i l~. d nach § 10 EnWG aufLustellenden Jnhresabschlusses begrDndct 

werden Kürzungen bei Finan?.8.nlagen und b21m lJrnlaufvcrmögcn 1·1abcn keine Kürzung des 

abschließend 1n § ( /\bs 2 GasNF_V definierten Ab;ugskapitals ;ur Folge Allerdings kann 

ein höheres Ab1ugsk8.pitals ein höheres lJmlautvermogen rechtfertigen. IJ1cs ist von·1 

Netzbetreiber d8.rzulegen (vgl. IJCH, Ocschl. v. 01 04.LüüD, Az [nVR 6/08. juris: Rd.-Nr. 44. 

3211 

8ilanzrechtliche Ausgleichsbuchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten 

sind für die vorl1cgcndc L3ctrachtung ebenfalls nicht 1-naßgebend (vgl BCJl I, 1:3eschl. v 

Ol 04 2009. Az. [nVR 6/08, 1uris Rd.-Nr. 4b) 

Darliber hinaus ist das Heranziehen von L31lanzwcrtcn 1m L3creich des lJn1lau!vermögens 

schon aus den1 c;rund nicht sar,hgerer.ht, da es sich bei den Bilanzwerten u111 

Best<Jndsgrößen zun1 je\AJeiligen Bilanzstichtag handelt. i)ie F3ilan7~verte stellen eine 

7eitpunktbeL:ogene Momentaufnahme 1-un1 jeweiligen Bilanzstichtag dar. U1e unver8.nderte 

F3erl·1cksichtigung dieser Stichtagsvverte führt 1rn Rahrncn der kalkulatorischen 

ligcnkap1talvcrz1nsung zu l<alkulatorischen Kosten in Form der Eigenkapitalverzinsung -, 

die bezogen auf ein vollständiges Jahr ermittelt werden FCir den Geschäftsbetrieb des 

Netzbetreibers ist Jedoch in der Regel davon aus.-:ugehen, d<:iss der Bestand des 

Un·11aufvermögens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der Bestand 1:uir1 

Bilanzstichtag „_ in der Regel zum 31.12. des Kalenderjahres - auf einem hohen Niveau 

befindet. 

Darüber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 GasN[V i V. m. § L1 Abs. 2 S. 1 Enwc; bilanz1elle und 

kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als sie den Kosten eines 

effizienten und strukturell vergle1chba1·en Netzbetreibers entsprechen. Der Netzbetreiber 

muss sich daher bei seiner unternehrnerischen Entscheidung, welches Finanzanlage- und 

Umlaufven11ögen er als effizient fur seinen Betrieb ansieht, an einem effizienten und 

strukturell vergleichbaren Netzbetreiber orientieren Des Weiteren sind gern § 21 Abs_:-?: S. 2 

EnWG nur solche Kostenbestandteile betnebsnotwendig, die sich ihrem lJmfang nach im 

Wettbewerb eingestellt hätten 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht dem 

wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens [")amit würde, wie 

der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03 03.2009 ausführt, „das mit der 

[igenkapitalquote nach§ 6 Abs 2 Satz 4 CasNEV festgelegte 7iel verfehlt, das eingesetzte 

Eigenkapital auf höchstens 40°/o zu begrenzen, weil sich eine höhere L1genkapitalquote 

unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen würde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte 
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Finanzierung seiner Investitionen würde vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote 

noch weiter anstiege, mithin also ein Ergebnis entstünde, das sich noch weiter von dem 

Leitbild des § 21 Abs_ 2 EnWG entfernen würde. Hinzu kommt, dass langfristige und 

erhebliche Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem 

Utn!aufvermögen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen bildet 

[ .. ] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen" (vgl. BGH, 

Beschl. v. 03.032009. k. EnVR 79/07. juris Rd -Nr 26f ). 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich auch 

kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen 

Zahlungsverpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit 

ineffizienten „Hortung" kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher 

Vermögensgegenstände bedarf es hierfür nicht Schließlich ist auch ein langfristiges und 

damit kostenintensives Ansparen geldnaher Vermögensgegenstände für Re-Investitionen 

unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. 

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu führen, dass 

der ursprüngliche lnvestitionsbetrag 50 Jahre und länger in voller Höhe zu verzinsen wäre, 

während die tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so hoch ist. Die bei einem 

solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemäß § 4 Abs. 1 GasNEV nicht zu 

berücksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der Netznutzer widerspräche den 

Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung. Gemäß dieses Grundsatzes erstattet der 

Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des Sachanlagevermögens 

(Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals. 

Stellt der Netzbetreiber diese Mittelzuflüsse dagegen anteilig oder sogar vollständig in die 

Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Doppelverzinsung und somit zu einer 

Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in 

Einzelfällen nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet werden, dass 

der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten muss. In solchen 

Fällen sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnotwendig sind - an die Eigen­

bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die Mittel für rentableres Drittgeschäft 

als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufvermögen verwenden können. 

3.1.3.1. Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen. Finanzanlagen sind 
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vielrnehr nur berücksichtigungsfahig vvenn diese fCir den Rctrieb des Nel/es notvvcndig sind, 

§ 7 Abs 1 S / Nr 4 (JasNlV ücr Nctzbeti·eiber hat nachvollziehbar darzulegen. weshalb 

die von ihn·1 in /\ns<01tc gebr<i.(;htcn Finan7anlagcn fllr den Betri2b des Notzes notwendig sind 

(vgl BGH, fleschl v. 03.03 2009, Az. lnVR 1910/, jum; Rd.-Nr. 8 ff) 

Retriebsnot wendiges Verrnögen l\!ctzbetr·e1hers ist zunächst das 

Sachanlagevennögen da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht 

<.Jusüben kann. Däs Vennögen eines Net1:betreibers ist sornit grunds8t1lich in f-orn1 des 

Sachanlagevern1ögens anzulegen, auf vvclchcs die GasNl::::V eine adäquate Verzinsung 

vorsieht. 

Sofern äus einer· Finan7anlagc keine Zinseinnah111en entstehen, kann dieser nicht nls 

Finan;anlaye einer FigenkzipitalverLinsung nzich § 7 Abs. 1 S 2 Nr. 4 All. 1 CasNEV 

untenN01·fen werden (vgl hierzu auch 8C?I i. Beschl. v. 03 03.?.009. A1. F.nVR 79/07, juris 

Rd -Nr. 28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgc\viesenen 

Forderungen geltend gemacht, zeigt das vielr11ehr, dass diese für den Betrieb des Netzes 

nicht notwendig sind. 

Der Netzbetreiber hat weder 1111 Bericht nach§ ::'.8 c;asNEV, noch irn Rahrnen de1- Anhörung. 

überLeugendcn Gründe genannt, die eine IJerücksichtigung von Finanzanlagen rechtfertigen 

könnten In der F Mail vom 03.08.2012 legt der Netzbetreiber dar. dass Arbeitgeberdarlehen 

an 21 verschiedene Mitarbeiter vergeben wurden Die Verteilung der Finanzanlagen auf die 

Sparten erfolgte mit l·lilfe des Anlagenschlüssels. Nach Auffassung der !3eschlusskammer ist 

die Vergabe von Mitarbeiterdarlehen für den Netzbctneb nicht betriebsnotwendig. Insofern 

war der Jahresanfangswert der sonstigen Ausleihungen (Tabellenblatt " B1 Kalk. EK­

Verzinsung". Position 4.6.) in Höhe von - und der Jahresendwert in Höhe von 

- nicht berücks1cht1gungsfähig 

3.1.3.2. Umlaufvermögen 

Der Netzbetreiber macht unter der unter der Pos1t1on Umlaufvermögen zunächst Vorräte in 

l 1öhe von (Jahresendbestand) und 1n Höhe von 

(Jahresanfangsbestand) geltend Des Weiteren setzt er unter der Position „Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen" Bestände in Höhe von (Jahresendbestand) und in 

Höhe von (.Jahresanfangsbestand) an Zudem werden „F-orderungen gegen 

verbundene Unternehmen" 1n Hohe von (Jahresanfangsbestand), 

,.Forderungen gegen lJnternehmen, rnit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht" in Höhe 

von (Jahresendbestand) sowie .,Sonstige Vermögensgegenstände" in 1-löhe 

von - (Jahresendbestand) und (Jahresanfangsbestand) geltend 

gemacht. 
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Schließlich macht der Netzbetreiber unter der Position „Kassenbestand, 

Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks" 

(Jahresendbestand) sowie (Jahresanfangsbestand) geltend. 

Das insoweit angesetzte Umlaufvermögen ist nicht vollständig anerkennungsfähig. Dem 

Netzbetreiber ist insoweit nicht der vollständige Nachweis gelungen, dass das geltend 

gemachte Umlaufvermögen betriebsnotwendig und überdies der Maßgabe des § 4 Abs. 1 

GasNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (siehe zu diesen Voraussetzungen BGH, 

Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79107, 1uris: Rd.-Nr. 20). 

1) Voraussetzung für die Anerkennung von Umlaufvermögen ist gemäß § 7 Abs. 1 S 2 

Nr. 4 GasNEV, dass es betriebsnotwendig, d. h. für die Durchführung des Netzbetriebes 

eliorderlich, ist. 

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass diese 

in der Regel möglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw. 

Forderungsbestände somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind Bei den 

Betreibern von Gasversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im Wettbewerb 

stehende Unternehmen, so dass nicht von vornherein von einer Betriebsnotwendigkeit des 

Umlaufvermögens ausgegangen werden kann. 

Bei der Beurteilung der Betriebsnotwendigkeit ist weiter zu berücksichtigen, dass es sich 

beim Netzbetrieb regelmäßig um eine sehr kapitalintensive Wirtschaft handelt, die einer 

intensiveren Vorhaltung von liquiden Mitteln oder Forderungsbeständen nicht bedali. Ein 

pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist auch im Übrigen ineffizient. Grundsätzlich verursacht 

vorgehaltenes Um!aufvermögen Kapitalkosten ebenso wie jedes andere Betriebsmittel auch 

Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufvermögen in 

Gestalt von Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge erwirtschaftet und 

auch kurz- und längeliristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst geringe Erträge erbringen, 

die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer Belastung der Netznutzer führen. 

2) Der Wechsel von Investitionszyklen, d.h. von Zeitabschnitten mit erhöhten 

Investitionen, die von Zeitabschnitten mit niedrigen Investitionen abgelöst werden, gebietet 

keinen erhöhten Bestand an Umlaufvermögen. Selbst wenn die meisten Anlagegüter lange 

Abschreibungszeiträume aufweisen, sind diese in der Regel zeitversetzt, so dass aus den 

verdienten Abschreibungen Mittel für neue Investitionen zur Verfügung stehen. Werden für 

einen längeren Zeitraum keine Investitionen getätigt, ist es aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

nicht effizient, liquide Mittel zu horten. Das Umlaufvermögen hat insoweit keine 

Sparbuchfunktion. Zum Umlaufvermögen gehören vielmehr Vermögensgegenstände, deren 
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Ucstand sich durch Zu- und /\boänge häutig ändert l-s ist daher gerade kein daucrnci Ucrn 

Uctricb dienender Verrnögensoenenslanrl, '.;ondern ein VVirtsr,hattsgut, das dem sofortigen 

Ver·brc:iuch dient (vgl. die standigc Rechtsprechung des LJI H: llrtc1I v. '.:l'l.Oti.Lüü1 /\z.: IV R 

f'.3100 juris: [:::.(d.-Nr. 10; Urteil v. 28.05 1998, A./ XR 80/94. juris. Rd.-Nr. 30). Sollte die 

7ahlungstähigkeil des l.Jnle1·neh111ens durch den Finan7.mittel;;u1luss aus verdienten 

/\bschrc1bungcn nicht gcwahrle1stet sein, kann sich das Unternehmen im Übrigen 

Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kosten\:i ünstiq kurzfristigen 

Zar11u11gsvcrpflichtungcn begegnet werden kann Finer kostenintensiven 

Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch eine langfristige und d;;imit 

kostenintensive Kapitalansammlung fClr Re-Investitionen unter [ffiz1enzges1chtspunkten nicht 

akzeptabel Investitionen sind erst dann /LI finan/ieren, wenn sie betriebswirtschaftlich 

erforderlich sind. 

3) IJie Retriebsnotwendigkeit des Urnlaufverrnbgcns i{ann auch nicht - dies verdeutlichl 

bereits die Vorgabe einer kalkulatorischen Rerechnung in § l /\bs. 1 GasNLV - mit dessen 

bilanLieller Berücksichtigung irn Rahmen des nach § 6b EnVl/G ciufzustellenden 

Jahresabschlusses begrClndet werden. Das unveränderte f leranziehen von Bilanzwerlen irn 

Bereich des Umlaufvermögens ist auch aus dern Grund nicht sachgerecht, da es sich bei 

rlen Rilanzwerten um Bestandsgrößen - also um eine /eitpunktbezogene Momentaufnahme 

- zum jeweiligen Rilanzstichtag handelt. Die unveranderte Berür,ksichtigung dieser· 

St1chtagswerte fllhrte insoweit i1n Rahmen der kalkulatorischen L1genkapitalverzinsung zu 

kalkulatorischen Kosten, die bezogen auf ein vollständiges Jahr ermittelt werden Für den 

Geschaftsbetrieb des Netzbetr·eibers ist jedoch grundsälzlich davon auszugehen, dass der 

Bestand des Umlaufvern1ögens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der Bestand 

zum Bilanzstichtag· - in der Regel zum 31 12 des Kalenderjahres - regelmäßig auf einem 

hohen Niveau befindet· dies zeigt sich denn auch beim Netzbetreiber deutlich. 

Aus der 1nso1J11e1t von der Bilanz abstrahierenden Betrachtung folgt zugleich, dass Kürzungen 

beim Umlaufverrnögen grundsätzlich keine Kürzung des abschließend in§ l Abs. 2 GasNEV 

definierten Abzugskapitals zur Folge haben. Dies ist auch deshalb folgerichtig, da in der 

Bilanz nicht einzelne Aktivposten bestimrnten Passivposten zugeordnet sind. Eine Kurzung 

des LJmlaufvermögens führt daher lediglich zu einer Kürzung des berücksichtigungsfähigen 

Eigenkapitals. nicht hingegen zu ver·n1eintlich korrespondierenden Passivpositionen wie etwa 

den unverzinslichen Verbindlichkeiten (vgl. BGH, Beschl v. o·r.04.2009, Az. EnVR 6/08. 

JUrts Rd -Nr -40) 

4) [)er Netzbetreiber hat zur Überzeugung der f3eschlusskammer nachgewiesen. dass 

im Hinblick Cluf das Urrilaufvermögen die angesetzten Vorräte vollständig anzuerkennen sind 
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Des Weiteren zu berCicks1chligen sind 1n1 H1nbl1ck auf die „For·dcrunqen aus 1ieferungen und 

eistunqen·' Bestände in l löhe von (Jahresendbestand) und in Höhe von 

J8.hresanfanqsbest8nrl), irn l linblick aut die ,.rorcierungen gegen verbundene 

lJnternehmen" ßeslände in i löhc von 0,00 € (Jal1rescndbcstand) und in Höhe vo11 

(J<:ihresanfangsbestand), sov,1ie Bestände hinsichtlich „Fo1·derungen gegen 

LJnternel1men, rnit denen e111 Rcte1ligungsverhi:ilt111s best0ht" in r-Johe von 

(Jah1·esendbestand) und in f'-lohe von 0,00 € (.Jahresanfangsbestand) und h1ns1chtlich der 

Position „Sonstine Verrnögcnsnegcnständc" Bestände 1n Höhe von ­

(.Jahresendbestand) sowie - (Jahresanfangsbestand) Schließlich sind die 

Bestände der fJosit1on ,.Kassenbestand. Bundesbankguthaben. C?uthaben bei Kreditinstituten 

und Schecks·' 1n Höhe von (Jahresendbestand) sowie 

( J ahresanfangsbcstand) bcnjcksichtig ungsf ähig 

P.lllhalt [-J(!lr1ebs 1111d Geschaflsgehe1rn11isse Anlage !-NB 

Die l:3eschlusskammer geht dabei 1111 <Jrundsat/ davon aus, dass der Netzbetreiber jedenfalls 

Urnlaufverrnögcn in Höhe von 1/12 eines Jahresumsatzes vor?.uhalten hat. In die 

IJetrachtung wird insoweit maßgeblich rnit einbezogen, dass der Netzbetreiber regclmäf~ig 

monatliche lahlungsströn1e erhält. Bei der Bewertung der Jcihrcsurnsätzc des f\Jctzbetriebs 

wird auf die berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen Net?.kosten einschließlich der 

vorgelagerten Nett'.kosten abgestellt, wobei eine gleichmaßige Verteilung der ansatzfahigen 

Urnlaufvern1ögensbcstande über die einzelnen vom Netzbetreiber angesctc:ten Positionen 

erfolgt. Angesichts der oben beschriebenen betriebswirtschaftlichen und regulatorischen 

Zusamrnenhänge und der beschriebenen besonderen Charakteristik des Gasnetzbetriebs 

erscheint der von der Fleschlusskammer anerkannte Aestand an Un1laufvermögen mehr als 

auskömrnlich. 

Im Falle des Netzbetreibers hat die Beschlusskammer zusatzl1ch zu einem Bestand an 

Forderungen und Kasse in Höhe von 1/1~ eines Jahresumsatzes (e1nschließl1ch der 

vorgelagerten Netzkosten) daruber hinaus auch die vom Netzbetreiber angesetzten Vorräte 

vollumfänglich berücksichtigt. so dass im Ergebnis ein lJmlaufvermögen anerkannt wird, 

dass sich noch deutlich über einerr1 Zwölftel des Jahresurnsati'.es des Netzbetreibers 

bewegt. 

lrn Übrigen sind die angesetzten Bestände jedoch zu streichen Insoweit liegt eine 

Betriebsnotwendigkeit nicht vor. gleichfalls genügt dieser Ansatz nicht den Vorgaben des§ 4 

Abs. 1 GasNEV i V n1 § 21 Abs 2 EnWG 

Eine Betriebsnotwendigkc1t der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen oder 

gegenüber von LJnternehmen, rnit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ist hier allein aus 

dem Grunde nicht ersichtlich, da der Netzbetreiber 1m Basisjahr keinerlei Zinserträge aus 

den angesetzten Forderungen erwirtschaftet. Dann aber können diese Forderungen auch 
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enthält Betriebs- und Gesch;;\ftsgeheimnisse Anlage 1-NB 

nicht einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 GasNEV unte1Worien 

werden (siehe hierzu BGH, Beschl. v. 03.03.2009, Az.. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 28) Der 

Umstand, dass durch den Netzbetreiber keine Zinsen für das ausgewiesene 

Umlaufvermögen geltend gemacht werden, zeigt vielmehr, dass dieses für den Betrieb des 

Netzes nicht notwendig sein kann. 

Doch auch im Übrigen überzeugen die Ausführungen des Netzbetreibers, mit denen er einen 

höheren Bestand an Umlaufvermögen zu begründen sucht, nicht. Indem der die einzelnen 

Forderungsbestände auflistet, erbringt er noch nicht den Nachweis deren 

Betriebsnotwendigkeit. 

3.1.4. 	 Rückstellungen 

Ausweislich des Rückstellungsspiegels 2010 (Tabellenblatt „A4.1 RSt 201 O" des 

Erhebungsbogens, Ziffer 1 3.3., Spalte XI: „Endbestand" i. V. m. den Spalten XII und XIII: 

„Berücksichtigung des Bestandes in A3.1 Überleitung Bilanz 2010 vor 

Hinzurechnungen/Kürzungen") beläuft sich der Rückstellungsbestand für den negativen 

Regulierungskontosaldo zum 31.12.201 O auf Dieser Bestand wurde vom 

Netzbetreiber 1m Rahmen der Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals 

(Tabellenblatt „81. EK-Verzinsung") nicht als Abzugskapital berücksichtigt 

(Rückstellungsspiegel 2010, Ziffer 1.3.3 , Spalten XIV und XV: „Berücksichtigung des 

Bestandes in 81. Kalk. EK-Verzinsung") 

Die Beschlusskammer hat diesen Bestand jedoch im Rahmen der Ermittlung des 

betriebsnotwendigen Eigenkapitals berücksichtigt, da dem Netzbetreiber in der 

Vergangenheit mehr Entgelte zugeflossen sind, als ihm gemäß der zulässigen 

kalenderjährlichen Er!ösobergrenzen zustanden. Damit liegt eine Mittelstundung durch die 

Netzkunden vor. Wirtschaftlich betrachtet handelt es sich hierbei um verzinsliches 

Fremdkapital des Netzbetreibers, das von den Netznutzern zur Verfügung gestellt wird und 

durch Rückste!lungsbildung in der Bilanz des Netzbetreibers zu erfassen ist. 

3.1.5. 	 Betriebsnotwendiges Vermögens gemäß§ 6 GasNEV (BNVI) und 
betriebsnotwendiges Eigenkapital gemäß§ 6 GasNEV (BNEK /) 

Unter Berücksichflgung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des 

berücksichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen 

nach§ 6 GasNEV (BNV 1) aus Anlage 3-NB (Zelle H53) bzw. Anlage 4-NB (Zelle C12). 
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enti131t 13eiriebs- unrl (Jcsch3ftsgche11nnisse 

/\bzügl1ch des Steueränteils der Sonderposten n-1it f\LJcklcigeanteil, des Abzug~3kcip1lals und 

des verzinslichen 1 rcrr1dkapitals erqibt t>ich das betriebsnotwcndir1e F.i(Jenk;:ipital nach 

§ 6 C:ic;sf\JFV (LJNEK /) ;::ius Anlage 3-N[1 (Ze!lc H65) b7'N. Anlage 4~NB (Zel!e (:13). 

[)ic hieruuto resultierende Figenk<:ipitalquote gemäß!:) 6 Abs. 2 S 3 C3asNE\/ cr·gibt sich aus 

Anlage 4-NB (Zelle C14). 

3.2. 	 Betricbsnotwendigcs V'1rn1ögen gemäß§ 1 GasNEV (BNV 11) und 
betriebsnotwendiges Eigenkapital getnäß § 7 GasNEV (BNEI< II) 

Verzinsungsbasis der- Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige L1genl<apital, 11vic os in 

§ 7 /\bs. 1 S 2 GasNLV vornegcben ist. Im Überblick· 

Kr1.1kRBst 1Nerle des Sachänlageverrnögens der bet1·ie-bsnotvvendigen Altan18Qcn 1 

...::u Tagesneuvverten ·' L"'.igenkapitalquote (rnRx. 40 °/o) 

+ 	 Kali<. Restwerte des Sachanlagcvermogens der betriebsnot1Nendigcn Altanlagen 

zu historischen AK/HK * Frcrndkapitalquotc (rnin 60 °/o) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlageverrnögens der hetricbsnotwendigen Neuanlagen 

zu historiscr1en /\K/HK 

+ 	 CJrundstiJckc zu historiscl1en Af<IHK 

+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 betriebsnotwendiges LJmlaufvermögen 


Betriebsnotwendiges Vermögen II {BNV II) 


Steueranteil der Sonderposten rnit Rücklageanteil 


Abzugskapital 


Verzinsliches Fren1dkapital 


Betriebsnotwendiges Eigenkapital II (BNEK II) 
 _j 

Zur lrmittlung des betriebsnotwendigen Vermogens nach § 7 GasNEV (BNV II) sind somit 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt- und 

Neuanlagen zu ermitteln t-lierbei sind die Anlagegüter des Sachanlagevermögens n1it 

denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestimmung der 

kalkulatorischen Abschreibungen gern § 6 GasNEV anerkannt wurden_ Darüber hinaus 

tinden bei der Berechnung des betriebsnotwend1gen Vern1ögens ggf. weitere Anlagegüter 

des Sachanlagevermögens, soweit deren Betriebsnotvvendigkeit nachgewiesen wurde, 

Ben:1cksichtigung, z B. immaterielle Vermögensgegenstande des Anlagevermögens so1fi1ie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen irn ßau 
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enthält Betriebs- und Geschäflsgehein1nisse Anlage 1-NB 

Grundstücke sind gern § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i.V.m. § 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV wird auch im Rahmen der 

Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote der Altanlagen 

auf höchstens 40 °/o begrenzt In der Konsequenz dürfen die kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu Tagesneuwerten maximal mit 

einem Anteil von 40 o/o in die Bestimmung der Basis der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da 

die Fremdkapitatquote die Differenz zwischen 100 °/o und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 

Abs. 2 S 5 GasNEV), müssen die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

der betriebsnotwendigen Altanlagen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

entsprechend mit mindestens 60 o/o gewichtet werden. 

übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 4-NB (Zelle C14) ergibt, 

einen Anteil von 40°/o so ist diese gemäß§ 6 Abs. 2 S 4 GasNEV auf 40 °/o zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige 

Vermögen gemäß § 7 GasNEV (BNV II) aus Anlage 4-NB (Zelle C20) Das 

betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß§ 7 GasNEV (BNEK II) ergibt sich aus Anlage 4-NB 

(Zelle C24) 

3.3. 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 °/o 
übersteigenden Eigenkapitalanteils 

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 °/o 

übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu verzinsen. Soweit das 

nach § 7 Abs. 1 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK II) mehr als 

40 o/o des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen Vermögens (BNV 10 

beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK II) in zwei Anteile zu 

zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene 

Eigenkapitalquote nicht überschreitet (BNEK II::= 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der 

die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigt (BNEK II> 40 %). 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 o/o ist der die zugelassene Eigenkapitalquote 

nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II::= 40%) wie folgt zu ermitteln: 

BNEK II~ 40% =BNV II• 0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne von § 7 

Abs. 1 S. 3 GasNEV (BNEK II> 40%) errechnet sich dann nach folgender Forrnel: 
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onthal\ Getrir~bs 1J1HJ ()2sci1afisriehein1n1ssl~ 

BNLK II> 40%::::: Bfl}[K II - BfllE.K II< 10% ::::: BllJEK II~- (BiV\/ ff A 0,4) 

Sovvcit das nc;ch § 7 Abs. 1 S ? C3asNLV herechnctc betriebsnotwendigo l~1genkapital 

(BNEK II) nicht n1chr als 40 °/o des nach dieser Vorschr-ifl ermittelten beti-icbsnotwendi~en 

Vennögcns (BNV //) beträgt, hat derngcgenüber keine Autteilung des tJ!IJCK II zu erfol\Jen. 

Denn ein die zugela~>senc L1ricnkapit<=llquote ljbersteigendcr Anteil des Ligenk<:ipital~; ist in 

diesen1 Fall nicht gegeben 

3.4. 	 Ermittlung des auf die~ Neua und Altanlagen entfallenden Anteils am 
Eigenkapital 

Zur Festlegung der" Basis für die !::igenkapitalvcrzinsunQ ist das bctriebsnotwendige 

F_igenkap1tal (RNLK II) auf Neu- und /\ltanla~Jen auL::uteilcn (§ f Abs. 3 S 1 GasNf-=_V) f1ie 

Aufteilung crtolgt ncich den Maßgaben, vvie es in§ 7 Abs 3 S_? und J c;asNl;:V vorgegeben 

ist i)er Anteil de1· kalkulatorischen Restwerte der Neuanlagen zu Anschaffungs- und 

Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dern Quotienten aus den 

kalkulatorischen Restwc;rten der Neuanlagen LU Anschciffungs- und Herstellungskosten und 

den kalkulatorischen 1'1estvverten des gesa111len Sachanlagevermögens und somit der 

Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) der Alt- und Neuanlagen (SJ\Valt und 

SAVneu) 

r Kalk R'N des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AK/f-lK 

I [ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs./ GasNFV (max 40 o/o) 

+ 	 Kalk RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

historischen AK/HK * Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs 2 GasNEV (min. 60 o/o) 

+ 	 Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AK/HK] 

Anteil SAVneu 
---__ J 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus der 

Differenz zwischen 100 °/o und dem Anteil des Sachanlagevermogens der Neuanlagen 

(Anteil SAVneu) 

Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-NB (Zelle C26). 

Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-NB (Zelle C27). 

3.5. Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 

Die FJeschlusskammer -1- der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31.1 O 2011. unter 

dem Aktenzeichen BK4·-11 /304, den Eigenkapitalzinssatz fü1· den Anteil des Eigenkapitals, 
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cnii1c\lt Betriebs unci Geschc1fisgehc11nn1sse 

der· die zugelassene EiDenkapitalquotc nicht übersteigt l'ür hleuanlagen auf 9,05 °/o und fCir 

Altanlagen <:luf f 111 °/o nach Gcwe1 besteuer unrl vor !<.orperschaftstei1er festr::1clcgt. 

1J1c Verzinsung des Eigenkap1lälantcils, der d12 ?ugelassc;ne Eiqenkapitalquotc nicht 

i.)bersteigt. errechnet sich dernnäch 1Nie folgt: 

BNEK/ls-10% 'Ante1/S/\Vneu * 9,05% 1- BNEK//:;40% Antei/SAVaft * 7,11% 

Ve1ilJgl der Netzbetro1bcr· hinoegen nicht Libf:!r Sachanlagevcrn1ogen sind die Bilanzwerte rnil 

dern für Neuanlagen geltenden Figenkapitalzins zu verzinsen 

l')er die zugelassene ligenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals 'Nird gcmaf~ § 

32 Abs. 8 CasNEV ab den1 01 01 2013 nach § 7 Abs 7 CasNEV verzinst (§ -r Abs -1 S. !:i 

CJasNFV) Der 7_1nssatz bestimmt sich gcrr1 § f Abs f S. 1 GusNF_V als Mittelwert des auf 

die letzten .1'.ehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die lleutsche Rundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen Im Einzelnen ergeben sich 

diese Werte aus der ,.L.Jmlaufsrendite festverzinslicher Wcripapicnc inländischer Ernittenten ­

Anleihen der öffentlichen Hand", aus der „Urnlaufsrendite festverzinslicher \l\Jertpapiere 

inländischer Emittenten - Anleihen von l.Jnternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der 

„lJmlaufsrcndite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbriefe'' .1 

rJie ci.nzuwendenden Zinsreihen sind die Folgenden· 

Diese Reihen können der Kapitaln1arktstatistik der Deutschen Bundesbank entnomrnen 
werden 
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2001 4,9 5,9 4,7 

2002 4,7 6,0 4,6 

2003 37 5,0 3,8 

2004 3,6 4,0 3,7 

2005 3, 1 3,7 3,2 

2006 3,8 4,2 3,7 

2007 4,4 5,0 4,3 

2008 4,5 6,3 4,0 

2009 
, __ 3,3 5,5 3, 1 

---- --



entl1alt Bclfi(jbs- und c;esch8fts~1ehei111n1ssco 

2010 2,5 4,0 2,4 :'sc•; .;..... ' 
0 10 Jahre 3,85 4,96 3,75 4,19 

Es leitet sich für die qe11ännten Papiere im 7eitraurn ?.001 bis 2010 eine durchschnittliche 

Rendite von 1f, 19 °/o ab 

3.6. Bcrllcksichtlgungsfähigc Eigenkapitalverzinsung 

IJ1s zu der zu (;runde zu legenden L1gcnkap1talquotc von 40 °/o ergibt sich die Verzinsung auf 

das betriebsnolwendige Figenkapital gerntir,~ § 7 CJasNFV (BNEK //) aus Anlage 4~NB 

(Zellen c3·1 und C32). Für däs die Quote von 40 °/o übersteigende bctriebsnotwend1gc 

L1gcnkap1tal ge1118L~ § 7 GasNF_V (8NFf< II) ergibt sich die VerLinsung aus Anlage 4-NB 

(Zelle C33) 

4. Kalkulatorische Gewerbesteuer 

c;emäß § 8 GasNEV k<:lrir1 irn Rahn·ien der t:::rm1ttlung der Ne\/kosten die derr1 Netzbereich 

sachgerecht zuz11ordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kostenposition in /\nsatz 

gebracht werden. Elei der Genehmigung der Net?entgelte wird daher ein kalkulatoriscl1er 

Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten kälkulatorischcn 

L::igeni{apitalverzinsung ber'Cicksichtigt. Bei dem von der 8undesnetzagentur festgelegten 

[igenkapitalz1nssatz handelt es sich um einen Zinssatz nach Gewerbesteuer und vor 

Körperschäftsteuer. 2 Ein Abzug der kalkulatorischen Gewerbesteuer bei sich selbst erfolgt 

nicht § 8 S 2 GasNEV ist entfallen. 

Die nach § 8 GasNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den 

kalkulatorischen Maßstäben der GasNEV zu ermitteln fJie in der netzspezifischen Gewinn­

und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende üiff8renz zwischen den 

kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen (sog. Scheingewinn 

b1w. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für den kalkulatorischen 

Gewerbesteueransatz. Dies ist von der höchstrichterlichen Rechtsprechung bestätigt worden 

(siehe etwa BGH v 14 08 2008, KVR 3410/ - SW Speyer, Rn 86 ff) 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Be1·ücksichtigung 

von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundlage verzichtet (BGl-1. 

KVR 81107, S 10). 

Die kall{ulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

BR-Drs 247/05 S.30. 
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enthalt Betriebs uncl Gescha\\soc"l1c1rn111ssc ,4nlage l~Nß 

[Bfl.JE!< 11~40% ''Anteil SAValt * !, 14 o/r, + EJNf=K II :::o 10% Anteil SAVneu * 9,0!.J % 

" 1· BNFK II> 40% " 3, 80 %] * HebesDt:c " Messzahl 

berechnet Oie 1u berllcksichtigcnde kcilkulatorische c;evverbcstcucr wird in Anlage 5~NB 

(Zelle C16) ausgc'Nir=sen 

5. Kosten1nindernde Erlöse und Erträge gemäß§ 9 Abs. 1 GasNEV 

5.1, Konzessionsabgabe (Ziffer fi.1) 

Die Fntgelte des Netzbetreibers für den Gasnetzzugang werden exklusive der 

Konzessionsabgabe gebildet; Kosten und Erlöse: der Kunzessionsabq~Jbe sind daher nur ein 

durchlaufender Posten der f<ostenkalkulation lnsotern wurden die Kosten für 

Konzessionsabgaben rn1t den entsp1·echenden t-::rlbsen neutralisiert. 

5.2. Zinserträge (Ziffern 5.7.2.7) 

Soweit die Reschlussknmmer den An::;n\/. der Netzbetreiber be;:Ciglich der liquiden Mittel bei 

der Errnitllung der berücksichtigungsfähigen Eigenkapitalverzinsunq gekürzt hat. hat die 

Beschlusskarnmer im selben proLentualen Verhältnis auch die von dern Ne!Lbetreiber 

angesetzten Zinsertrage gek:urzt 
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